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NOTDIENSTE

Allgemeinärztlicher   
Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis am Klinikum Sindelfingen  
Arthur-Gruber-Straße 70   
71065 Sindelfingen

Öffnungszeiten:   
Mo. – Do.: 18 – 22 Uhr, Fr. 16 – 22 Uhr  
Sa., So., Feiertage: 8 – 22 Uhr

Notfallpraxis am Krankenhaus Herrenberg, 
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

Öffnungszeiten:   
Fr.: 16 – 22 Uhr, Sa., So., Feiertage: 8 – 22 Uhr 
Patienten können ohne telef. Voranmel-
dung in die Notfallpraxis kommen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wo-
chenenden und Feiertagen und außerhalb 
der Sprechstundenzeiten:    
Kostenfreie Rufnummer 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: doc-
direkt – Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und Kinder-
ärzten, nur für gesetzlich Versicherte un-
ter (0711) 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Tierärzte
Samstag / Sonntag   
5. / 6. März 2022

Dr. Schott / Schäfers 
Wilhelm-Haspel-Straße 19,  
71065 Sindelfingen 
Tel. (0 70 31) 87 64 69

Die Notdienstbereitschaft der Tierärzte 
beginnt am angegebenen Tag um 0.00 
Uhr und endet 24 Stunden später am fol-
genden Tag.

Apotheken

Samstag, 5. März 2022

Apotheke im Mercarden 
Wolfgang-Brumme-Allee 27,  
71034 Böblingen 
Tel. (0 70 31) 4 35 21 00

Sonntag, 6. März 2022

Apotheke St. Martin 
Ziegelstraße 30, 71064 Sindelfingen 
Tel. (0 70 31) 81 15 23

Schönbuch-Apotheke 
Böblinger Straße 9, 71088 Holzgerlingen 
Tel. (0 70 31) 74 25 00

Montag, 7. März 2022

Hibiscus-Apotheke 
Altdorfer Straße 9, 71157 Hildrizhausen 
Tel. (0 70 34) 86 45

Staufer-Apotheke Sindelfingen 
Gartenstraße 25, 71063 Sindelfingen 
Tel. (0 70 31) 87 44 87

Dienstag, 8. März 2022

Bahnhof-Apotheke 
Bahnhofstraße 19, 71034 Böblingen 
Tel. (0 70 31) 2 52 23

Mittwoch, 9. März 2022

Linden-Apotheke 
Hauptstraße 53,  
71093 Weil im Schönbuch 
Tel. (0 71 57) 6 16 09

Sophien-Apotheke Darmsheim 
Dagersheimer Straße 17,  
71069 Sindelfingen 
Tel. (0 70 31) 67 13 30

Donnerstag, 10. März 2022

Waldburg-Apotheke 
Postplatz 14, 71032 Böblingen 
Tel. (0 70 31) 2 50 43

Freitag, 11. März 2022

Apotheke am Eichle 
Holzgerliner Straße 3, 71101 Schönaich 
Tel. (0 70 31) 4 14 97 77

Rotbühl-Apotheke 
Leonberger Straße 29,  
71063 Sindelfingen 
Tel. (0 70 31) 7 08 20

Wasserversorgung  
Gemeinde Altdorf und Zweckverband  
Ammertal-Schönbuchgruppe
Entstörungsdienst,  
Telefon (08 00) 8 15 18 00
24-Stunden-Service (gebührenfrei deut-
sches Inland)

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen 
unter (07 11) 7 87 77 22.

Tierrettung Unterland e.V.  
Notrufnummer (0 71 32) 8 59 97 19

Termine der Woche
Samstag, den 05. März 2022  Bücherei geöffnet 

Dienstag, den 08. März 2022  Leerung Biomülltonne 

Dienstag, den 08. März 2022  Leerung Wertstofftonne

Informationen zum Corona-Virus

Aktuelle Altdorfer Zahlen (Stand: 3. März 2022):

Fälle insgesamt:  1672

Infizierte Personen insgesamt:  1040

Davon aktuell infiziert:  91

7-Tage-Inzidenz für Altdorf:  1137,33

Aktuell geltende Stufe:  Warnstufe Foto: Pixabay
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Schillerplatz 4· 70173 Stuttgart· Telefon 0711 279-2103· Telefax 0711 279-2106 
pressestelle@jum.bwl.de· www.justiz-bw.de · www.service-bw.de 

 

GEMEINSAME MEDIENINFORMATION DER KOMMUNALEN 
LANDESVERBÄNDE, DES MINISTERIUMS DER JUSTIZ UND 
FÜR MIGRATION UND DER LIGA DER FREIEN 
WOHLFAHRTSPFLEGE IN BADEN-WÜRTTEMBERG e.V. 
 
 3. März 2022 
 
 

 Für Menschen die helfen wollen: Solidarität mit der Ukraine – 
Geldspenden derzeit am wirksamsten / 

Sachspenden sinnvoll nur im Falle der konkreten Aufforderung 
einer seriösen Hilfsorganisation 

 

Vor dem Hintergrund der überwältigenden Hilfsbereitschaft der Menschen aus 

Baden-Württemberg teilen die Kommunalen Landesverbände, das Ministerium 

der Justiz und für Migration sowie die Liga der der Liga der freien 

Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. gemeinsam mit: 

 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine löst Fassungslosigkeit und Entsetzen 

in der ganzen Welt aus. Dass mitten in Europa ein Krieg tobt, war vor wenigen 

Tagen noch unvorstellbar. Inzwischen sind eine Million Menschen aus der 

Ukraine auf der Flucht. Viele wollen den Flüchtenden helfen - doch wie kommen 

Spenden wirksam bei den Menschen an? 

 

 

                            
 

                                                                  
 
 
 
 
 

 
 

Schillerplatz 4· 70173 Stuttgart· Telefon 0711 279-2103· Telefax 0711 279-2106 
pressestelle@jum.bwl.de· www.justiz-bw.de · www.service-bw.de 

 

GEMEINSAME MEDIENINFORMATION DER KOMMUNALEN 
LANDESVERBÄNDE, DES MINISTERIUMS DER JUSTIZ UND 
FÜR MIGRATION UND DER LIGA DER FREIEN 
WOHLFAHRTSPFLEGE IN BADEN-WÜRTTEMBERG e.V. 
 
 3. März 2022 
 
 

 Für Menschen die helfen wollen: Solidarität mit der Ukraine – 
Geldspenden derzeit am wirksamsten / 

Sachspenden sinnvoll nur im Falle der konkreten Aufforderung 
einer seriösen Hilfsorganisation 

 

Vor dem Hintergrund der überwältigenden Hilfsbereitschaft der Menschen aus 

Baden-Württemberg teilen die Kommunalen Landesverbände, das Ministerium 

der Justiz und für Migration sowie die Liga der der Liga der freien 

Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. gemeinsam mit: 

 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine löst Fassungslosigkeit und Entsetzen 

in der ganzen Welt aus. Dass mitten in Europa ein Krieg tobt, war vor wenigen 

Tagen noch unvorstellbar. Inzwischen sind eine Million Menschen aus der 

Ukraine auf der Flucht. Viele wollen den Flüchtenden helfen - doch wie kommen 

Spenden wirksam bei den Menschen an? 

 

Gemeinsame Medieninformation der kom-
munalen Landesverbände, des Ministeri-
ums der Justiz und für Migration und der 
Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden 
Württemberg e.V

 3. März 2022

Für Menschen die helfen wollen: Solidarität mit 
der Ukraine – Geldspenden derzeit am wirksams-
ten /

Sachspenden sinnvoll nur im Falle der konkreten 
Aufforderung einer seriösen Hilfsorganisation

Vor dem Hintergrund der überwältigenden Hilfsbereit-
schaft der Menschen aus Baden-Württemberg teilen 
die Kommunalen Landesverbände, das Ministerium 
der Justiz und für Migration sowie die Liga der der Liga 
der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V. 
gemeinsam mit:

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine löst Fas-
sungslosigkeit und Entsetzen in der ganzen Welt aus. 
Dass mitten in Europa ein Krieg tobt, war vor wenigen 
Tagen noch unvorstellbar. Inzwischen sind eine Million 
Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Viele wollen 
den Flüchtenden helfen - doch wie kommen Spenden 
wirksam bei den Menschen an?

Derzeit ist noch nicht absehbar, wie viele Flüchtende 
aus der Ukraine nach Baden-Württemberg kommen 
werden und wann genau dies der Fall sein wird. Um 
für eine Aufnahme gut vorbereitet zu sein, werden ak-
tuell auf allen Ebenen – beim Land, in den Landkrei-
sen, Städten und Gemeinden und bei den Wohlfahrts-
verbänden – die notwendigen Vorkehrungen getroffen, 
damit eine schnelle Aufnahme, Unterbringung und Ver-
sorgung von Flüchtenden aus der Ukraine möglich ist.

Die Solidarität mit der Ukraine und ihren Menschen ist 
groß. Vor Ort in den Kommunen und bei den Wohl-
fahrtsverbänden gehen aktuell zahlreiche Hilfsangebo-
te ein. Viele wollen den Flüchtenden helfen. Am besten 
eignen sich in der aktuellen dynamischen Lage dafür 
Geldspenden an seriöse Hilfsorganisationen. Deshalb 
wird gemeinsam darum gebeten, Sachspenden nur im 
Falle der konkreten Aufforderung einer seriösen Hilfs-
organisation zu leisten. Sachspenden sind bei den 
Behörden und Stellen vor Ort zum jetzigen Zeitpunkt 
bereits in großer Zahl eingegangen.

Wenn zu einem späteren Zeitpunkt klar ist, welche 
konkrete Bedarfe vor Ort entstehen, werden wir umge-
hend über lokale Spendenaufrufe erneut informieren.

Öffentliche Bekanntmachungen

Landratsamt Böblingen   
Amt für Vermessung und Flurneuordnung   
– untere Flurbereinigungsbehörde –   
Parkstr. 2, 71034 Böblingen

Öffentliche Bekanntmachung

Flurbereinigung Hildrizhausen/Altdorf

Landkreis Böblingen  
Az.: B 01_20

Flurbereinigungsbeschluss  
vom 25.02.2022

1.  Das Landratsamt Böblingen – untere Flurbereinigungsbehör-
de – ordnet hiermit die Flurbereinigung Hildrizhausen/Altdorf 
als vereinfachtes Verfahren nach § 86 Abs. 1 des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 
(BGBl. I S. 546) an.

Das Flurbereinigungsgebiet erstreckt sich über Teile der Ge-
meinden Altdorf und Hildrizhausen. Es sind einbezogen:

–  von der Gemarkung Altdorf Teile des Gewanns Schnöde 
sowie die Gewanne Obere Hauser Höhe, Untere Hauser 
Höhe, Weiße Wiesen, Äußere Rohräcker, Erzberger, Roller 
und Teile der angrenzenden Gewanne.

–  von der Gemarkung Hildrizhausen die Gewanne Schnö-
denen, Hinterer Raizen, Mittlerer Raizen, Vorderer Rai-
zen, Untere Kreben, Loch, Altdorfer Weg, Hintere Kreben, 
Stock, Höhe, Steinachäcker, Saugrat und Teile des Ge-
wanns Öfen.

Es wird mit einer Fläche von rd. 63 ha festgestellt. Seine 
Abgrenzung ist aus der Gebietskarte vom 25. Februar 2022 
ersichtlich. Die Begründung und die Gebietskarte sind Be-
standteile dieses Beschlusses.

2. An der Flurbereinigung sind beteiligt

–  als Teilnehmer die Eigentümer und die Erbbauberechtigten 
der zum Flurbereinigungsgebiet gehörenden Grundstücke. 
Sie bilden die Teilnehmergemeinschaft.

–  als Nebenbeteiligte die Inhaber von Rechten an diesen 
Grundstücken sowie die Eigentümer von nicht zum Flur-
bereinigungsgebiet gehörenden Grundstücken, die zur Er-
richtung fester Grenzzeichen an der Grenze des Flurberei-
nigungsgebiets mitzuwirken haben.

Die mit der Bekanntgabe dieses Beschlusses entstehende 
Teilnehmergemeinschaft führt den Namen „Teilnehmerge-
meinschaft der Flurbereinigung Hildrizhausen/Altdorf“. Sie 
ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat ihren 
Sitz in Hildrizhausen.

3.  Dieser Beschluss mit Begründung und Gebietskarte liegt 
einen Monat lang – vom 1. Tag seiner öffentlichen Bekannt-
machung an gerechnet – in den Rathäusern von Altdorf und 
Hildrizhausen sowie in den Rathäusern von Ammerbuch, 
Ehningen, Gärtringen, Herrenberg, Holzgerlingen, Nufringen, 
Tübingen und Weil im Schönbuch zur Einsichtnahme für die 
Beteiligten aus.
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Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach der Be-
kanntgabe sämtlicher Unterlagen in der Gemeinde ein.

Zusätzlich kann der Beschluss mit Begründung und Gebietskar-
te auf der Internetseite des Landesamts für Geoinformation und 
Landentwicklung unter www.lgl-bw.de/4832 eingesehen werden.

Datenschutzrechtliche Hinweise zu den personenbezogenen 
Daten, die im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens erho-
ben werden, können auf der Internetseite des Landesamts 
für Geoinformation und Landentwicklung bei o. g. Verfahren 
(www.lgl-bw.de/4832) sowie auf der Internetseite des Land-
ratsamts Böblingen (www.lrabb.de/fno) eingesehen werden.

4.1   Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen,  
z. B. Pachtrechten, werden aufgefordert, diese Rechte inner-
halb von 3 Monaten beim Landratsamt Böblingen – untere 
Flurbereinigungsbehörde -, Parkstraße 2, 71034 Böblingen, 
anzumelden. Werden Rechte erst nach Ablauf der 3-Mo-
nats-Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das 
Landratsamt – untere Flurbereinigungsbehörde – die bishe-
rigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der 
Inhaber eines vorbezeichneten Rechts muss die Wirkung ei-
nes vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber 
die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsakts in Lauf ge-
setzt worden ist.

4.2   In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung des Landratsamtes nur Änderungen vorgenommen 
werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb ge-
hören.

Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung des Land-
ratsamtes errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder 
beseitigt werden.

Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenom-
men oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so kön-
nen sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Das Landratsamt kann den früheren Zustand, notfalls 
mit Zwang, wiederherstellen lassen, wenn dies der Flurbe-
reinigung dient.

4.3   Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, 
Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit Zustimmung des Land-
ratsamtes beseitigt werden, andernfalls muss das Landrats- 
amt Ersatzpflanzungen anordnen.

4.4   Wer gegen die unter Nr. 4.2 bis 4.3 genannten Vorschriften 
verstößt, kann wegen Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbu-
ße belegt werden.

4.5   Neben den unter 4.1 bis 4.3 genannten Einschränkungen 
gelten die Beschränkungen nach dem Landwirtschafts- und 
Landeskulturgesetz sowie dem Naturschutzrecht (z.B. Dau-
ergrünlandumwandlungsverbot, Biotop- und Artenschutz) 
unverändert weiter.

5.  Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats Wi-
derspruch beim Landratsamt Böblingen, Sitz: Böblingen, 
eingelegt werden.

(Hinweis zur Anschrift der unteren Flurbereinigungsbehörde:

Landratsamt Böblingen, Amt für Vermessung und Flurneu-
ordnung, Parkstraße 2, 71034 Böblingen, oder jede andere 
Stelle des Landratsamts)

6.   Begründung zum Flurbereinigungsbeschluss der Flurbe-
reinigung Hildrizhausen/Altdorf, Landkreis Böblingen

6.1   Die Voraussetzungen nach § 86 Abs. 1, Nr.1 und 4 FlurbG 
liegen vor.

Das Gebiet wurde in den 1950er Jahren flurbereinigt. Das 
Wegenetz entspricht nach Ausbaustandard und Linienfüh-
rung nicht mehr den heutigen betriebswirtschaftlichen Anfor-
derungen (insbesondere für Ernte und Abfuhr von Getreide 
wie auch Zuckerrüben). Probleme bezüglich Zuwegungs-
mängeln und Besitzzersplitterung bestehen hingegen kaum.

Insbesondere fehlt ein asphaltierter landwirtschaftlicher Weg 
mit Verbindungs- und Erschließungsfunktion als Umfahrung 
von Hildrizhausen. Bislang ist im nördlichen Teil des Verfah-
rensgebietes lediglich ein schmaler unbefestigter Weg in 
Nord-Süd-Richtung vorhanden. Auch die im südöstlichen 
Gebietsteil vorhandenen befestigten Wege entsprechen we-
der in der Ausbaubreite noch -güte den heutigen Anforde-
rungen.

Daher muss ein erheblicher Anteil des landwirtschaftlichen 
Verkehrs bisher durch die Ortslage. Dies führt aufgrund der 
fortschreitend beengten Verhältnisse in der Ortslage zu einer 
zunehmend erschwerten Durchfahrt für landwirtschaftliche 
Fahrzeuge. Diese Konfliktlage zu Lasten der Landwirtschaft 
soll beseitigt werden.

Für die Wegebaumaßnahmen ist im erforderlichen Umfang 
eine Bodenordnung notwendig.

6.2   Durch das Flurbereinigungsverfahren ist auch eine Förde-
rung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung 
zu erwarten.

Das Landratsamt -untere Flurbereinigungsbehörde- hat in 
Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde, der un-
teren Landwirtschaftsbehörde und der unteren Wasser- und 
Bodenschutzbehörde allgemeine Leitsätze aufgestellt über 
die in der Flurbereinigung zu berücksichtigenden Belange 
und die voraussichtlich zu verwirklichenden Maßnahmen 
und Ziele des Naturschutzes, der Landschaftspflege und der 
Erholungsvorsorge.

Danach sind die geplante Agrarstrukturverbesserung und 
die Belange der Landschaftspflege ausgewogen miteinan-
der zu verbinden.

Das Flurbereinigungsgebiet wird unter Beachtung der be-
stehenden Landschaftsstruktur neu gestaltet; dabei sollen 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 
nachhaltig gesichert werden. Zur Erhaltung eines leistungs-
fähigen Landschaftshaushalts können bodenschützende 
und landschaftsgestaltende Maßnahmen durchgeführt wer-
den.

Im Flurbereinigungsgebiet soll zudem auch ein ökologischer 
Mehrwert geschaffen werden.

6.3  Das Landratsamt hält bei dieser Sachlage die Anordnung der 
Flurbereinigung unter Berücksichtigung aller Umstände für 
zweckmäßig.

6.4   Deshalb wurde das Flurbereinigungsgebiet so begrenzt, 
dass Ziel und Zweck der Flurbereinigung möglichst voll-
kommen erreicht werden. Es werden nur die Flurstücke 
einbezogen, die für den geplanten Wegebau einschließlich 
Rekultivierung nicht mehr benötigter Wegabschnitte, für die 
begleitende Bodenordnung sowie für die Realisierung der 
landschaftspflegerischen Maßnahmen notwendig sind.

6.5   Die voraussichtlich beteiligten Grundstückseigentümer wur-
den aufgeklärt. Die gesetzlich bestimmten Behörden und Or-
ganisationen wurden gehört.

gez. Claudia Kallning
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Liebe Freunde der Aktion „Ein Päckchen Liebe 
schenken“! 
 
Sie beteiligen sich in großer Treue an der jährlichen 
Aktion zu Weihnachten. 
„Licht im Osten“ hat sich nun an die Sammelstellen 
gewandt und um Lebensmittelpakete für die Menschen 
in der Ukraine gebeten, die sich jetzt in so unfassbarer 
und akuter Not befinden.  
Der Verein organisiert im Moment Transporte für die 
gesammelten Pakete in die Ukraine.  
Da „Licht im Osten“ schon lange dort aktiv ist, ist der 
Verein dort gut vernetzt und verfügt über unmittelbare 
Kontakte ins Landesinnere. 
 
Wenn Sie ein Paket packen möchten, halten Sie sich 
bitte an die abgedruckte Packliste (diese finden Sie 
unter Kirchliche Nachrichten) und geben Sie Ihr 
Paket vom 8. bis 10. März 2022 bei uns in der 
Schulstraße 30, jeweils zwischen 17 und 20 Uhr ab. 
 
Sollten Sie noch Packlisten brauchen oder eine Frage 
haben, rufen Sie uns gerne an. Sprechen Sie auch gerne 
auf den AB. Wir rufen auf jeden Fall zurück! 
 
Herzlichen Dank, 
Ihre Familie Huber, Tel. 609131 
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Gemeinde Altdorf 
Landkreis Böblingen 

Haushaltssatzung und  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2022 

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Altdorf für das Haushaltsjahr 2022 
Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 8. Fe-
bruar 2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen: 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 11.694.216

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 12.494.216

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -799.999

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von -799.999

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.287.331

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 11.135.838

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
     (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 151.494

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.804.882

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 4.857.154

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -2.052.272

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
     (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -1.900.778

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 500.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 144.282

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 355.718

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -1.545.060
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  500.000 EUR,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf  0 EUR. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künfti-
ge Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 746.500 EUR. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR. 

§ 5 Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wur-
de gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 9. Februar 2022 vorgelegt. Die ge-
nehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Böblingen am 2. 
März 2022 genehmigt.  

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von 

Montag, dem 7. März 2022 bis Dienstag, dem 15. März 2022 
im Rathaus, Zimmer 9 öffentlich aus. Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Corona-Pande-
mie bitten wir vorab einen Termin zur Einsichtnahme mit Herrn Schneider (07031/7474-19) oder Frau 
Oster (07031/7474-25) zu vereinbaren. 

Altdorf, den 4. März 2022 

Erwin Heller  
Bürgermeister 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.

der Steuermessbeträge.

über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
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Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zur Gemeinderatssitzung   
am Dienstag, 8. März 2022

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

am Dienstag, den 8. März 2022, findet um 19.30 Uhr in der 
Festhalle, Schulstraße 17, eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derates statt, mit folgender

Tagesordnung:

öffentlich: 

1.  Kommunale Jugendarbeit der Gemeinde Altdorf

  Jahresbericht 2021 des Jungendreferats mit Ausblick auf das 
Jahr 2022

2.  Kinderhaus Buchenweg, An- und Umbau

 Vergaber der Metallbauarbeiten / Metalltüren

3.   Vergabe für die Beschaffung von Server-Hardware für das 
Rathaus

4.   Benennung der ehrenamtlichen Gutachter für den Ge-
meinsamen Gutachterausschuss der Stadt Böblingen und 
der Schönbuchgemeinden (GAA BB & SBG)

5.   Vorzeitige Beendigung der Amtszeit der Mitglieder des 
Gutachterausschusses zum 31. März 2023

6.  Sonstiges und Bekanntgaben

 6.1. Sitzungsniederschriften

 6.2. Bekanntgaben

 6.3. Anfragen

Im Anschluss daran findet der nichtöffentliche Teil der Sitzung statt.

Bitte beachten Sie den Sitzungsort! Um angesichts der Co-
rona-Pandemie die Hygiene und Abstandsregelung einhalten zu 
können, findet die Sitzung des Gemeinderates in der Festhalle 
statt. Es wird regelmäßig gelüftet.

Die Sitzungsvorlagen und die dazugehörigen Anlagen finden Sie 
in unserem Ratsinformationssystem unter

https://altdorf-boeblingen.ris-portal.de

Besucher*innen der Gemeinderatssitzung ist der Zutritt nur mit 
einem 3G-Nachweis gestattet. Bitte halten Sie Ihren Impf-, Gene-
senen- und Testnachweis (Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, 
PCR-Test nicht älter als 48 Stunden) inkl. Personalausweis bereit.

Darüber hinaus ist auch während der Sitzung am Platz eine 
FFP2-Maske zu tragen. Den anwesenden Sitzungsteilnehmern 
werden derartige Masken bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Zu-
dem steht Desinfektionsmittel bereit. Sollten Sie sich krank fühlen 
oder Kontakt mit einer positiv auf SARS-CoV-2-Virus getesteten 
Person gehabt haben, wird darum gebeten, auf eine Teilnahme 
an der Sitzung zu verzichten.

Die Vegetationsschutzzeit hat ab dem 1. März  
begonnen

Vom 1. März bis zum 30. September jeden Jahres untersagt  
§ 39 des Bundesnaturschutzgesetzes starke Eingriffe in die beson-
ders schützenswerte Vegetationszeit bestimmter Pflanzenarten.

Während dieser Zeit ist es verboten, Hecken, lebende Zäune, 
Bäume, Gebüsch, Schilf- und Röhrichtsbestände zu roden, ab-
zuschneiden oder auf andere Weise zu zerstören oder erheblich 
zu beeinträchtigen. Normale Pflegeschnitte an Bäumen und He-
cken sind unabhängig davon das ganze Jahr über zulässig.

Diese Schutzperiode für die Vegetation dient dem Erhalt der Le-
bensstätten von Tieren und Pflanzen und schützt besonders Vö-
gel in der Brut- und Aufzuchtzeit. Auch zahlreiche Insekten und 
andere Kleinlebewesen werden durch diese Vorschrift geschützt.

Ausnahmen vom Fäll- und Rodungsverbot sind in begründeten 
Einzelfällen möglich; genauere Auskünfte dazu erhalten Sie bei 
der Unteren Naturschutzbehörde, Landratsamt Böblingen, Tele-
fon (0 70 31) 6 63-18 17. Ebenso zulässig sind unabhängig davon 
behördlich angeordnete Schnitt- und Rodungsmaßnahmen.

Außerdem ist es ganzjährig verboten, die Vegetation auf Wiesen, 
Feldrainen, ungenutztem Gelände, an Hecken, Hängen oder Bö-
schungen sowie lebende Zäune, Bäume, Gebüsche, Schilf- und 
Röhrichtbestände abzubrennen.

Ebenso gilt ein ganzjähriges Verbot die Lebensstätten wild leben-
der Tiere ohne einen vernünftigen Grund zu zerstören oder zu 
beeinträchtigen. Sollten Sie eine Maßnahme durchführen wollen, 
die zu einer Beeinträchtigung oder Zerstörung führt, kontaktieren 
Sie bitte ebenfalls die Naturschutzbehörde.

Hinweis zum in den öffentlichen Straßenraum hineinragen-
den Bewuchs

Bitte nutzen Sie den Zeitraum vor der Vegetationsschutzzeit, um 
zu überprüfen, ob der Bewuchs von Ihrem Grundstück in den öf-
fentlichen Straßenraum hineinragt. Dies stellt eine straßenrecht-
lich unzulässige Sondernutzung dar, denn auch der Luftraum 
über der Straße gehört zur Straße. Oft kann weit in den Gehweg 
hineinragender Bewuchs gefährliche Auswirkungen haben, wenn 
z.B. Fußgänger deswegen auf die Straße ausweichen müssen. 
Sie können hier im Einzelfall sogar haftbar gemacht werden.

Das Ordnungsamt der Gemeinde Altdorf

Ende des amtlichen Teils
Für den Inhalt der in den nachfolgenden Rubriken abgedruckten 

Beiträge sind die jeweils einsendenden Institutionen, Vereine,  
Parteien und Organisationen zuständig. Die Berichte müssen nicht 

die Meinung der Verwaltung widerspiegeln.

Beflaggungsanordnung

Das Bundeskabinett hat am 16. Februar 2022 beschlossen,  
ab dem Jahre 2022

jährlich am 11. März den

„Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt“

zu begehen (BGBl. 2022 I Nr. 6 S. 214).  
Aus diesem Anlass ordne ich auf Grundlage von Abschnitt III. 
Abs. 1 des Beflaggungserlasses der Bundesregierung für

Freitag, den 11. März 2022, die bundesweite Trauerbeflaggung

der obersten Bundesbehörden und ihrer Geschäftsbereiche so-
wie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden unterstehen, 
an. Ich bitte, das Erforderliche zu veranlassen.

Im Auftrag

Petermann

Leiterin Protokoll Inland

der Bundesregierung 

Beflaggungsanordnung

Das Bundeskabinett hat am 16. Februar 2022 beschlossen,  
ab dem Jahre 2022

jährlich am 11. März den

Nationalen Gedenktag  
für die Opfer terroristischer Gewalt

zu begehen (BGBl. 2022 I Nr. 6 S. 214).  
Aus diesem Anlass ordne ich auf Grundlage von Abschnitt III. 
Abs. 1 des Beflaggungserlasses der Bundesregierung für

Freitag, den 11. März 2022,  
die bundesweite Trauerbeflaggung

der obersten Bundesbehörden und ihrer Geschäftsbereiche 
sowie der Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, die der Aufsicht von Bundesbehörden un-
terstehen, an. Ich bitte, das Erforderliche zu veranlassen.

Im Auftrag
Petermann
Leiterin Protokoll Inland
der Bundesregierung
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Landkreis Böblingen schaltet Hotline für die 
Ukraine-Hilfen

Unter Tel. (0 70 31) 6 63 38 38 oder per Mail an   
ukraine@lrabb.de kann man Hilfsangebote melden oder 
Fragen stellen

Beim Landratsamt ist eine Hotline geschaltet für all die Angebote 
und Unterstützungsleistungen, die aus der Bevölkerung schon 
eingehen. Die zentrale Telefonnummer ist von 9.00 bis 12.00 Uhr 
geschaltet, Tel-Nr. (0  70  31) 6  63-38  38, auch die Mailadresse 
ukraine@lrabb.de ist dafür eingerichtet. Auf der Homepage des 
Landkreises sind zudem Informationen gebündelt.

Menschen, die ein Zimmer oder eine Unterkunft anbieten kön-
nen oder Menschen, die die ukrainische Sprache beherrschen, 
können sich melden. Zudem können die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in aufenthalts-, leistungs- sowie asylrechtlichen Fra-
gen beraten. Sachspenden aller Art kann der Landkreis nicht 
annehmen – hier sind die Städte und Gemeinden bzw. Hilfsor-
ganisationen die besseren Adressaten, so die Einschätzung der 
Landkreisverwaltung. Landrat Bernhard ist begeistert von der 
Welle an Hilfsbereitschaft, die überall spürbar ist. „Die Solidari-
tät ist überwältigend. Das ist nicht nur eine wunderbare Geste 
in Richtung der Menschen in der Ukraine, sondern auch ein Zei-
chen des Zusammenhalts mit Blick auf die vielen ukrainischen 
und russischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die im Landkreis 
Böblingen leben.“

Viele Menschen wollen auch finanziell unterstützen. Dazu ha-
ben zahlreiche Stellen schon die Möglichkeit gegeben, auch der 
Landkreis Böblingen ist aktuell dabei, ein Konto einzurichten. 
Auch laufen, wie schon berichtet, die Besichtigungstermine von 
weiteren potentiellen Unterkünften. „Gemeinsam mit den Kom-
munen wollen und werden wir die Zahl unserer Unterbringungs-
plätze steigern“, so der Landrat.

Am Donnerstag findet der gemeinsame Krisengipfel des Land-
kreises und der Städte und Gemeinden statt. Dort sollen bereits 
eingeleitete Maßnahmen besprochen und vorzubereitende Dinge 
koordiniert werden.

Neuer KIS bleibt zentral, wird aber schlanker

Kreisimpfstützpunkt ab 15. März 2022 im Stern-Center in 
der Sindelfinger Innenstadt

Landrat Roland Bernhard: „Wir wollen weiterhin ein zentrales 
Impfangebot aufrecht erhalten und hoffen, zeitnah dazu auch 
vom Land die weitere Zusage zu haben.“

Zentral im Landkreis gelegen, gut erreichbar – ob mit dem ÖPNV 
oder dem eigenen Fahrzeug – der Kreisimpfstützpunkt des Land-
kreises Böblingen, kurz KIS, zieht von der Messe Sindelfingen 
in die Innenstadt, ins Stern-Center, direkt am Busbahnhof. Der 
Vertrag mit der Messe Sindelfingen ist ausgelaufen. Gleichzeitig 
ist die Impfnachfrage seit einigen Wochen schon rückläufig. Der 
neue KIS wird deshalb schlanker. „Eine für alle hervorragende Lö-
sung“, wie Landrat Roland Bernhard findet. „Wir bedanken uns 
bei der Messe Sindelfingen, die unseren Impfstützpunkt bisher 
beherbergt hat. Insbesondere die Flexibilität Ende 2021, als wir 
binnen weniger Tage die Impf-Infrastruktur in der Messe wieder 
aufbauen mussten, war sehr wertvoll. Jetzt gibt es dort andere 
Pläne und wir haben mit den Räumlichkeiten im Stern-Center ei-
nen sehr guten neuen Standort gefunden.“

„Das Stern-Center bietet eine für uns optimale, bereits vorhan-
dene Infrastruktur“, erklärt der Landrat. Dadurch und durch die 
verkleinerte Fläche verringern sich die Kosten. Die zentrale Be-
triebsform dieses Böblinger Konzepts habe sich aber bewährt 
und soll deshalb fortgeführt werden. Insbesondere, was die klu-
ge Aufgabenverteilung zwischen Landkreis und Ärzte/Apothe-
ker-Netzwerk angeht. „Das Impfen kann nicht zur Daueraufgabe 
der Landkreise werden“, erklärt der Landrat. Langfristig müsse 
die Impfinfrastruktur durch das Land in eine robuste Langfristpla-
nung überführt werden. Insbesondere lehnen es die baden-würt-
tembergischen Landkreise ab, nach Schließungen der kommu-
nalen Impfangebote durch das Land diese eventuell in naher 
Zukunft im Wege der kreiskommunalen Nothilfe wieder hochfah-
ren zu müssen.

Genau das ist beim Böblinger Konzept anders, wie der Landrat 
ausführt. „Wir als Landkreis stellen der Ärzteschaft / Apotheker-
schaft nur die Infrastruktur zur Verfügung. Insofern sind wir ganz 
nah an der Regelversorgung. Wir bieten lediglich die Möglichkeit, 
in einem räumlich größeren Rahmen ggf. schnell eine große Men-
ge an Impfungen verabreichen zu können.“

Je nach Bedarf sei man in der Lage, Kapazitäten flexibel hoch 
und runter zu fahren. „Wir wissen nicht, was die nächsten Monate 
bringen und sind mit dieser Variante gut aufgestellt. Dazu sparen 
wir dem Land Geld, weil wir nur rd. 1/5 dessen beanspruchen, 
was möglich wäre.“ Dieses Konzept wurde dem Sozialministe-
rium als modellhaft angeboten; die Reaktion darauf steht noch 
aus. „Wir wollen weiterhin dieses zentrale Impfangebot aufrecht 
erhalten und hoffen, zeitnah dazu vom Land die Zusage zu erhal-
ten“, fasst Landrat Roland Bernhard zusammen. „Das Land muss 
das Impfgeschehen verlässlich und langfristig regeln und wir er-
warten für unsere sehr gute Lösung die volle Kostenerstattung.“

Die Öffnungszeiten und Infos rund um den KIS finden sich auf der 
Homepage des Landkreises, www.lrabb.de, Stichwort: Informa-
tionen zur Corona-Impfung. (Adresse des Stern Center Sindelfin-
gen: Mercedesstr. 12, 71063 Sindelfingen).

Die Messe Sindelfingen hatte zunächst das vom Land Ba-
den-Württemberg beauftragte und zum 30. September geschlos-
senen Kreisimpfzentrum beherbergt. Dann, vom 1. Dezember bis 
13. März 2022 den KIS, betrieben vom Landratsamt und genutzt 
vom Netzwerk aus Ärzte- und Apothekerschaft rund um Dr. Mar-
tina Burchert-Graeve und Dr. Björn Schittenhelm. Nutzen können 
den KIS grundsätzlich alle niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, 
das bleibt auch am neuen Ort so. Die Bilanz des Teams kann sich 
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sehen lassen – Ende Januar hatte man die 50.000 Impfung im KIS 
bzw. 100.000 Impfung des Netzwerks begangen; zum Ende in 
der Messe stehen stolze 56.000 Impfungen dort zu Buche (insge-
samt durch das Netzwerk – im KIS, sowie in den Test- -und Impf-
zentren bez. im Rahmen von Aktionen ca. 110.000 Impfungen).

Korrektur – zum bereits veröffentlichten   
Artikel von Samstag, den 26. Februar 2022
Pflege – was ändert sich 2022

Die jüngste Reform der Pflegeversicherung ist seit 1. Januar 
2022 in Kraft. Die Änderungen betreffen sowohl Menschen, 
die Zuhause, als auch in Einrichtungen gepflegt werden. Der 
Pflegestützpunkt Landkreis Böblingen informiert über die 
wichtigsten Änderungen.

Die Leistungen für die Pflege zuhause durch einen ambulanten 
Pflegedienst wurden um 5 % erhöht. Werden diese sogenannten 
Pflegesachleistungen nicht vollständig genutzt, können sie teil-
weise auch für Entlastungsleistungen zur Unterstützung im Alltag 
genutzt werden. Die Umwandlung von Leistungen muss ab die-
sem Jahr nicht mehr im Vorfeld beantragt werden.

Um einige Leistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen 
Versicherte oder deren Angehörige in Vorleistung gehen und be-
kommen diese später von ihrer Pflegekasse erstattet. Bisher er-
loschen alle Ansprüche mit dem Tod des Anspruchsberechtigten. 
Nun können im Vorfeld geleitete Beträge innerhalb von 12 Mona-
ten nach dem Tod gegenüber der Pflegekasse geltend gemacht 
werden.

Das Budget für die Kurzzeitpflege wurde auf 1774 Euro pro Jahr 
erhöht. Wie bisher kann es durch ungenutzte Beträge aus dem 
Budget der Verhinderungspflege aufgestockt werden.

Seit 1. Januar 2022 gibt es die Leistung der Übergangspflege. Sie 
kann in Anspruch genommen werden, wenn die Krankenhausbe-
handlung abgeschlossen und die Weiterversorgung noch nicht 
gesichert ist. Betroffenen Patienten wird es dadurch ermöglicht 
bis zu zehn Tage nach Abschluss der Behandlung im Kranken-
haus zu bleiben. Dadurch steht mehr Zeit für die Organisation 
z.B. der Versorgung zu Hause, in Kurzzeitpflege oder einer Reha-
bilitationseinrichtung zur Verfügung.

Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims erhalten Leis-
tungen der Pflegekasse. Diese reichen nicht aus, um die monat-
lichen Pflegekosten zu decken. Je nach Einrichtung variiert die 
Höhe der privaten Zuzahlungen. Seit diesem Jahr gibt es einen 
Zuschuss zum einrichtungsabhängigen Eigenanteil der Pflege-
kosten. Diese Höhe dieser Zuzahlung ist abhängig von der Auf-
enthaltsdauer.

Bei entsprechender Qualifikation und Anstellung dürfen Pflege-
fachkräfte Empfehlungen zur Versorgung mit Hilfsmitteln zur Er-
leichterung der Pflege abgeben. Die Empfehlung ist 2 Wochen 
gültig, um die darin genannten Hilfsmittel zu beziehen. Eine ärzt-
liche Verordnung ist dann, anders als bisher, nicht mehr nötig. 
Die Kranken- und Pflegekassen informieren darüber, mit welchen 
Anbietern von Pflege-/Hilfsmitteln sie Vereinbarungen geschlos-
sen haben.

Bei allen Fragen zu den geänderten und bereits bestehenden 
Leistungen der Pflegeversicherung und rund um das Thema Pfle-
ge beraten die Mitarbeitenden des Pflegestützpunkts Landkreis 
Böblingen. Er ist an drei Standorten von Montag bis Freitag tele-
fonisch oder per E-Mail zu erreichen.

Standort Böblingen

(0 70 31) 6 63 30 87 oder -36 53, psp-boeblingen@lrabb.de

Standort Herrenberg

(0 70 31) 6 63 30 76 oder -28 78, psp-herrenberg@lrabb.de

Standort Leonberg

(0 70 31) 6 63 11 84 oder -11 82, psp-leonberg@lrabb.de

Vogelgrippe bei Graugans im Landkreis 
Böblingen festgestellt
Im Landkreis Böblingen ist vergangene Woche ein Fall von Vogel-
grippe aufgetreten. Bei einem toten Wildvogel, einer Graugans, 
die im Bereich der A81 Sindelfingen-Ost gefunden wurde, ist 
durch das Untersuchungsamt in Stuttgart das Virus festgestellt 
worden.

Die Probe befindet sich nun beim Nationalen Referenzlabor zur 
Bestätigung.

Da sich in der weiteren Umgebung keine Nutztierhaltung befin-
det, hat der Veterinärdienst auf die Einleitung von Maßnahmen 
zur Bekämpfung, wie etwa eine Aufstallungspflicht, verzichtet.

Zwischenzeitlich wurde eine weitere Gans vom Murkenbachwei-
her positiv vom CVUA befundet. Auch diese Probe befindet sich 
aktuell zur Bestätigung beim Friedrich-Löffler-Institut.

Zwei weitere Proben vom Oberen See in Böblingen befinden 
sich noch ohne Ergebnis beim Untersuchungsamt Stuttgart. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Proben positiv ausfallen 
werden ist sehr hoch.

Die Vogelgrippe, auch als Geflügelpest bekannt, ist eine, in den 
meisten Fällen tödlich verlaufende Virus-Erkrankung für eine Viel-
zahl an Vogelarten. Wo sie auftritt, muss sie von Amts wegen mit 
rigiden Mitteln bekämpft werden, um eine Ausbreitung zu verhin-
dern. Eine Gefährdung der Gesundheit für Menschen durch die 
Vogelgrippe besteht derzeit nicht.

Das Amt für Veterinärdienst und Lebensmittelüberwachung ruft 
alle Geflügelhalter im Landkreis Böblingen eindringlich dazu auf, 
peinlich genau auf die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen 
zu achten um einen Eintrag in die Nutzgeflügelbestände zu ver-
hindern. 

Dabei spielt die Größe der Tierhaltung keine Rolle. Auch ein Auf-
treten der Geflügelpest in Kleinstbeständen hätte weitreichende 
Folgen für alle Geflügelhaltungen im Umkreis. Informationen und 
Handlungsanweisungen können auf der Homepage des MLR (ht-
tps://mlr.baden-wuerttemberg.de/) oder des Friedrich-Löffler-In-
stituts (www.fli.de) nachgelesen werden. Weiterhin empfiehlt das 
Veterinäramt dringend allen Geflügelhaltern, ihre Tiere freiwillig 
aufzustallen, bis der aktuelle Vogelzug beendet ist.

CSR-Aktivitäten in Baden-Württemberg   
werden ausgezeichnet

Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Würt-
temberg
Leistung – Engagement – Anerkennung 2022   
(Lea-Mittelstandspreis)
Ab sofort können sich alle baden-württembergischen Unterneh-
men mit maximal 500 Vollbeschäftigten, die in Kooperation mit 
einer Organisation aus dem Dritten Sektor, z. B. einem Wohl-
fahrtsverband, einem Verein oder einer Umweltinitiative, gemein-
sam ein Projekt zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforde-
rungen realisiert haben, bewerben. Bewerbungsschluss ist der 
31. März 2022. Weitere Informationen zum Wettbewerb und dem 
Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.lea-mittelstand-
spreis.de.

Fragen zum Bewerbungsverfahren richten Sie bitte an die Ge-
schäftsstelle des Mittelstandspreises für soziale Verantwortung in 
Baden-Württemberg, c/o DiCV Rottenburg-Stuttgart e.V., Brigitte 
Volz, Strombergstraße 11, 70188 Stuttgart, Tel: (07 11) 26 33-11 47, 
E-Mail: info@mittelstandspreis-bw.de.
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Den Traumjob beim Azubi-Speed-Dating   
ergattern

Handwerkskammer bringt Jugendliche und Ausbildungsbe-
triebe online zusammen

Junge Menschen und Handwerksbetriebe können sich beim 
digitalen Azubi-Speed-Dating der Handwerkskammer Regi-
on Stuttgart kennenlernen und ihr perfektes „Match“ finden. 
Vom 14. März bis zum 10. April 2022 werden dafür auf einer 
Online-Plattform Gesprächsrunden angeboten.

Nach dem Erfolg des digitalen Veranstaltungsformats im vergan-
genen Jahr möchte die Handwerkskammer erneut potentielle 
Fachkräfte direkt mit Ausbildungsbetrieben zusammenbringen: 
„Durch das Azubi-Speed-Dating schaffen wir für junge Menschen 
die Gelegenheit, mit Handwerksbetrieben direkt ins Gespräch zu 
kommen – und zwar über einen modernen und unkomplizier-
ten Weg“, erläutert Thomas Hoefling, Hauptgeschäftsführer der 
Handwerkskammer Region Stuttgart. Auch für Handwerksbetrie-
be, die oft händeringend nach Nachwuchskräften suchen, bie-
te das Format eine hervorragende Chance, um bereits früh die 
offenen Lehrstellen für das bevorstehende Ausbildungsjahr zu 
besetzen.

Auf einer Online-Plattform können Schülerinnen und Schüler 
15-minütige Gesprächsrunden mit den teilnehmenden Betrieben 
vereinbaren, individuelle Gespräche führen und erhalten einen 
ersten Eindruck von ihrem potentiellen Ausbildungsbetrieb. Der 
persönliche Austausch stehe dabei im Fokus: „Denn schließlich 
geht es um eine richtungsweisende Entscheidung im Leben der 
jungen Menschen, deswegen ist das direkte Gespräch bestens 
geeignet, um schnell zu erkennen, ob es ein „Match“ wird.“ Ne-
ben freien Ausbildungsstellen für das bevorstehende Lehrjahr 
werden auch eine Vielzahl an interessanten Praktikumsplätzen 
angeboten. „Wer sich für einen bestimmten Ausbildungsberuf in-
teressiert und wissen möchte, ob dieser tatsächlich den Vorstel-
lungen entspricht, kann das am besten direkt in der Betriebspra-
xis herausfinden“, erklärt Kammerchef Thomas Hoefling.

Betriebe können sich ab sofort auf der Online-Plattform registrie-
ren und freie Ausbildungsplätze sowie Praktikumsplätze einstel-
len. Eine spätere Registrierung ist jederzeit möglich – auch wenn 
die Aktion bereits begonnen hat. Die eingestellten Stellen sind 
sichtbar und können von den Schülerinnen und Schülern gefun-
den werden. Ist eine interessante Stelle dabei, kann mit wenigen 
Klicks ein Kennenlerngespräch im Aktionszeitraum vom 14. März 
bis 10. April 2022 gebucht werden.

Weitere Informationen und Anmeldung für Schülerinnen und 
Schüler unter www.azubitv.de/speed-dating

Weitere Informationen und Anmeldung für Handwerksbetriebe 
unter www.hwk-stuttgart.de/speed-dating

BAUMASSNAHMEN

In der Gemeinde Altdorf kommt es aufgrund 
von verschiedenen Baumaßnahmen zu folgen-
den verkehrsrechtlichen Einschränkungen:

Anbau an das Feuerwehrgerätehaus

Parkplatzsperrung Bühlstraße 15

in der Zeit vom 13. September 2021 bis 30. April 2022

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

– Ihre Gemeindeverwaltung –

SOZIALE DIENSTE

Diakonie-Sozialstation  
Schönbuchlichtung  
Telefon (0 70 31) 6 84 74 10  
Wir suchen Mitarbeiter, mehr Infos unter  
www.dsst-schoenbuchlichtung.de

IAV-Stelle mit Demenzagentur   
Schönbuchlichtung
Beratung zum Thema Pflege und Demenz im Gesprächskreis  
für pflegende An- und Zugehörige. 
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst  
Landkreis Böblingen
(Begleitung von Familien mit schwerst- und sterbenskranken Kindern,
Begleitung von Kindern mit schwerstkrankem und sterbendem Elternteil)
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen 
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen 
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 30 49 402

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde)
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Informations- und Beratungstelefon häusliche Gewalt
Telefon (0 70 31) 6 63 13 31

MOBILE-Management von Beruf und Familie
Telefon (0 70 31) 6 63 19 28

AMILA – Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen, Telefon (0 70 31) 63 28 08  
Telefonzeiten: Mo., Di., Do.: 10.00 bis 13.00 Uhr, Mi.: 13.00 bis 16.00 Uhr 
Notrufzeiten: nachts zwischen 20.00 und 7.00 Uhr; Sa., So., Feiertage 
rund um die Uhr
Telefon (0 70 31) 22 20 66, Telefax (0 70 31) 22 20 63
www.amila.beratung.de, E-Mail: info@amila-beratung.de

Pro Familia Böblingen
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwangerschafts-
konfliktberatung, Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisver-
hütung und Kinderwunsch: Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen,   
Telefon (0 70 31) 67 80 05, E-Mail: boeblingen@profamilia.de .
Telefonzeiten:  Montag und Donnerstag  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,  

Dienstag und Mittwoch 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Krisentelefon – ich schaff‘ es nicht mehr
„Gewaltig überfordert – wenn Pflege an ihre Grenzen stößt“  
Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr, (0 70 31) 6 63-30 00

Wellcome – Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
Telefon (0 70 31) 60 58 88 oder E-Mail: wellcome-online.de

Arbeitskreis Leben Böblingen e.V.
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr sowie 
Trauergruppe für Hinterbliebene nach Suizid und Präventions- 
veranstaltungen in Schulen
Telefon (0 70 31) 3 04 92 59, E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Beratung, Begleitung + Unterstützung von werdenden Eltern
Telefon (0 70 31) 663-24 03 oder (01 73) 2 51 02 32

Die Sprechstunden der Frauenbeauftragten für Bürgerinnen 
und Bürger:
Landratsamt Böblingen, Zimmer 361, 3. Stock, Neubau,   
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Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Integrationsmanagement Schönbuchlichtung
 

In Kooperation mit dem Integrationsmanage-
ment Holzgerlingen

15. März 2022 um 19.30 Uhr 
in der Stadthalle. Einlass ab 19.00 Uhr

IMPROVISATIONSTHEATER

Die »Wilde Bühne« Stuttgart e.V. 

spielt anlässlich der internationalen 

Wochen gegen Rassismus 

in Holzgerlingen.

Bitte Anmeldungen per E-Mail an integration@holzgerlingen.de

INTEGRATIONS- 

          MANAGEMENT 

HOLZGERL
INGEN

An diesem Abend führen Sie 
als Zuschauer Regie. 

So entstehen einzigartige 

Geschichten. 

Eintritt frei!

Neustart Ehrenamt

Neuer Schwung – Neue Ideen – Neue Aufgabe – 
 Neue Erfahrungen –

– Neue Menschen und Kulturen kennenlernen-
Unter diesem Motto startet das Integrationsmanagement  

die Plattform

-HELFERBÖRSE-

Die Möglichkeiten sind so vielfältig wie das Leben selbst.
Von kleinen punktuellen Hilfestellungen bis hin zu regelmäßi-
gen Alltagsbegleitungen für Geflüchtete oder Mitwirkung beim 
Neustart des Ehrenamtskreises.

Hier können Sie sich engagieren:
• Unterstützung von neu angekommenen oder schon 

länger hier lebenden Mitbürgern
• Begleitung und Fahrdienst zu Terminen
• Hilfestellung bei Job- oder Wohnungssuche
• Basics im digitalen Dschungel vermitteln
• Deutsch lernen zu Hause
• Transport von z.B. Möbelspenden
• Mitarbeit im Ehrenamtskreis
• Planung oder Unterstützung von Veranstaltungen
• und, und, und.....

 Fotos: Pixabay

Wo und in welchem zeitlichen Umfang Sie sich einbringen 
wollen bestimmen Sie.
Weitere Infos gibt‘s bei mir.

Ich freue mich auf Anrufe, E-Mails und Ihre Ideen!!
Christine Henck
Integrationsmanagement Gemeinde Altdorf
(01 51) 72 62 02 53
henck@altdorf-bb.de
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In Kooperation mit der Gemeinde Altdorf

Essen auf Rädern
Wir bieten allen Altdorferinnen und Altdorfern ein Essen auf Rädern 
an und liefern montags bis freitags jeweils eine leckere Mahlzeit 
frisch auf Ihren Tisch.

Bitte bestellen Sie bei den Fahrern oder bis spätestens Sonntagabend, 24.00 Uhr bei der  
Gemeindeverwaltung unter: 

 Telefon und Anrufbeantworter: 74 74 0  
oder

 Fax: 74 74 10 
Bitte geben Sie an, an welchem Tag Sie welches Menü haben wollen. Das Essen wird Ihnen dann täglich 
frisch in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr geliefert. Dauerbesteller können auch mit einem Be-
stellschein, der Ihnen jeweils mit den Essen ausgeliefert wird, bestellen. 

Monatlich erhalten Sie dann eine Rechnung für Ihre bezogenen Essen. Die Preise betragen für  
1 Menü 5,05 Euro zuzüglich einer Liefergebühr pro Anlieferung von 1,20 Euro für Mitglieder und 1,50 Euro 
für Nichtmitglieder des Senioren- und Krankenpflegevereins. 

Gönnen Sie sich ein leckeres Essen. Genießen Sie ganz ohne Einkaufen oder aufwendige Zubereitung ein 
vollwertiges, schmackhaftes, frisch gekochtes und gesundes Gericht.

Speiseplan

7.3. bis 11.3.2022 Menü 1 Menü 2 Menü 3 – Supersalat Menü 4 – Schonkost/Leichte Kost 
salzarm, fettarm, ohne Zucker

Montag Linsen mit einem Paar
Saiten und Bauernspätzle
7.a.c.i.j.

Ital. Nudelgericht mit
Hackfleischsoße vom
Rind und Käse
überbacken, Salatbeilage
1.a.c.g.

Chefsalat mit Schinken
und Käsestreifen,
Sesambrötchen 
1.7.a.

Zwei Blumenkohl- Käse-
Medaillons mit versch.
Salaten (veg.) 
a.c.g.

Dienstag Hähnchenknusper-
Schnitzel mit Bratensoße,
Nudeln und
Kartoffelsalat 
a.c.g.

Wiener Apfelstrudel mit
Vanillesoße (veg.) 
1.a.c.g.

Salatplatte nach Art des
Hauses mit gef. Flädle
und Körnerbrötchen
a.c.g.h.

Hackbraten mit
Bratkartoffeln und
Bohnengemüse 
a.c.

Mittwoch Sauerbraten vom Rind,
mit Preiselbeersoße,
Apfelrotkohl und
Butterkartoffeln 
a.g.

Maultaschen- Gemüse-
pfanne in Kräuterbutter 
gebraten, mit buntem
Kartoffelsalat 
7.a.c.g.i.

Bunter Wurstsalat mit
Baguettebrötchen 
7.a.

Rührei mit frischen
Kräutern,
Wirsinggemüse und
hausgem. Knöpfle (veg.)
a.c.g.

Donnerstag Rindfleischfrikadelle in
Rahmsoße mit
Kässpätzle und
Salatbeilage 
1.a.c.g.

Bunte Gemüseplatte mit
Schupfnudeln und Sauce
Hollandaise (veg.) 
a.c.g.i.

Salat „Nizza“ mit
Thunfisch und Oliven,
Kartoffelbrötchen 
a.c.g.

Lachsfilet in Safran-
Schnittlauch- Soße mit
Pistazien- Reis und
Salatbeilage 
a.g.

Freitag Gegrillter Schweinehals
in Kräuter- Senf- Jus, mit
Kartoffelgratin und
Salatbeilage 
a.c.g.

Hähnchenspieß in
Paprikasoße und
Gemüsespätzle 
a.c.

Salatplatte mit
Hähnchenfilets und
Brötchen 
a.

Makkaroni „Romana“
mit Erbsen, Tomatensoße 
und ger. Bergkäse, Salatbei-
lage (veg.) 
a.g.

AUSWEICHMENÜ TÄGLICH: a) ½ Hähnchen vom Grill mit Brötchen a. b) Pizzaschnitte vegetarisch a.g.

Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoffen, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gepökelt, 8 Phosphat, 9 Süßungsmittel.
Allergene Stoffe: a Gluten, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch-Lactose, h Schalenfrüchte, i Sellerie, j Senf, k Sesam, Schwefeldioxyd, m Lupinen, n Weichtiere

Änderungen vorbehalten!
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BiB  
Bücherei im Bürgerhaus

71155 Altdorf, Kirchplatz 2 Mittwoch: 15.00 bis 18.00 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 24 72 72  Freitag: 15.00 bis 18.00 Uhr 
info@buecherei-altdorf.de 1. Samstag im Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr
www.buecherei-altdorf.de

Unser BiB Tipp – Buchvorstellung

“Einer muss den Frieden beginnen   
wie den Krieg.“ Stefan Zweig

Aus aktuellem Anlaß:

• Allererste Geschichten vom Streiten und Versöhnen   
von Ulrike Kaup (Bilderbuch)

• ... wie aber führt man Frieden?   
von Anna Melach (Sachliteratur, Wissen von A-Z)

• Ein Leben in Krieg und Frieden von Kofi Annan (für Erwachsene)

Für weitere Fragen und Recherchen: Das Team an der Theke hilft 
auch gerne weiter.

BiB-Tipp QR Code
Unser QR Code katapultiert sie direkt auf 
www.biblino.de/altdorf. Sie können unkom-
pliziert recherchieren, Wunschlisten erstel-
len, ausgeliehene Medien vorbestellen und 
haben ihr Konto im Überblick.

Gefunden wurde

Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Bürgerbüro,   
Telefon 74 74-44.ein Schlüssel vermutlich für eine Schließanlage

Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Bürgerbüro,   
Telefon 74 74-44.

Ansprechpartner: Harry Sommer
Bürgersprechstunde: Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Im Büro des Jugendreferats: Kirchplatz 4 (Geburtshaus v. Michael Hahn)  
Postanschrift: Kirchplatz 5, 71155 Altdorf
Telefon (0 70 31) 74 74 24, Mobil (01 72) 2 03 54 15
jugendreferat@altdorf-bb.de

Jugendreferat Altdorf

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

ab 5    Jahren       ab 5    Jahren! 

 

Contra 

Das war eine fremdenfeindliche Bemerkung zu viel: Professor Richard 

Pohl droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er die Jura-

Studentin Naima Hamid rassistisch beleidigt hat.  Um seine Chancen 

vor dem Disziplinarausschuss zu verbessern, soll er Namia für einen 

bundesweiten Debattier-Wettbewerb fit machen. Pohl und Naima sind 

gleichermaßen entsetzt… 
  

Sönke Wortmann liefert wieder mal großes Unterhaltungskino 

der intelligenteren Sorte.  

 

Sing — Die Show deines Lebens 

Als der größte Musikagent des Landes ein Casting ansetzt, sind der 

findige Koalabär Buster Moon und sein tierisches Ensemble wild 

entschlossen, die beste Bühnenshow überhaupt abzuliefern. Mit 

seinem mitreißenden Soundtrack, jeder Menge Witz und Tempo 

und erfrischend vielfältigen unperfekten Figuren ist der zweite Teil 

der Sing-Reihe ein Riesenhit!  

Dieser Film gehört ins Kino,  

auf die ganz große Showbühne!  
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17.00 Uhr / 3 € 

20.00 Uhr / 5 € 

Der Mondbär 
   

Eines Tages ist der Mond verschwunden und die Tiere im Wald 

machen sich Sorgen. Doch dann entdecken sie, dass sich ihr 

Freund, der Mondbär, um den Stern kümmert, der nach einem 

Zusammenprall mit einem Flugzeug abgestürzt ist.  

Wiederaufführung der wunderbaren Buchverfilmung für die 

allerkleinsten Kinogänger. Kindgerecht, mit bewusst  

einfacher Animation, bietet der Film ein buntes, 

positives Sehvergnügen.  

14.30 Uhr / 3 € 

Freitag, 08.04.2022 
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Schulnachrichten

Holzgerlinger Schulen

Anmeldung für unsere neuen 5-er

Der Schulstandort Holzgerlingen 

   
 
 
 

 
 
 

 

  
  

                                                                                                                                       Im Februar 2022 
    

Liebe Eltern der neuen Fünftklässler,  
    
sicher ist manches am Anfang neu und ungewohnt – sei es der Schulweg, das ungewohnte Schulgebäude oder 
die unbekannten Lehrer.  
  
Leider können die Schulen dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keinen „Tag der offenen Tür“ in 
gewohnter Form, also in Präsenz vor Ort, anbieten.  

 
  Informationen zur Vorstellung der einzelnen Schulen finden Sie auf der jeweiligen Homepage. 



          
 

Schule  Anmeldetermin 

Berkenschule 

Grund- u. Werkrealschule Anmeldezeitraum: Montag 7. März bis einschl. 10. März -12:00 Uhr 
 

Die Unterlagen müssen spätestens am 10. März 2022 bis 12:00 Uhr 
 in der Schule vorliegen!   

Bitte beachten Sie den Postweg!!  

Otto-Rommel-Realschule 

Schönbuch-Gymnasium  

 

Informationen zu den Anmeldeformalitäten (benötigte Formulare usw.) können Sie ab 
 21. Februar 2022 auf der Homepage abrufen. 

 

Bitte beachten Sie: 

Die Anmeldung kann ausschließlich in Papierform erfolgen! 

Entweder per Post oder Einwurf in den Briefkasten der Schule. 

(NICHT PERSÖNLICH / NICHT PER MAIL) 

 

       Für die Grund- und Werkrealschule    Für die Realschule   Für das Gymnasium 
          
  
  
       N. Sattler, Schulleiterin      C. Metzger, Schulleiter                            S. Schimmer, Schulleiter 

Berkenschule 
Grundschule Holzgerlingen und  
Werkrealschule Holzgerlingen/Altdorf 
71088 Holzgerlingen 
Berkenstr. 18 
Tel.: 07031/68599-20 
Fax: 07031/68599299 
www.berkenschule.de 

Otto-Rommel-Realschule 
71088 Holzgerlingen 
Schillerstr. 15 
Tel.: 07031/68599-10 
Fax: 07031-68599199 
E-Mail: poststelle@ors-holzgerlingen.schule.bwl.de 
www.ors-holzgerlingen.de 

Schönbuch-Gymnasium 
71088 Holzgerlingen 
Weihdorfer Str. 3 
Tel.: 07031-410330 
Fax: 07031-41033229 
E-Mail: schulleitung@schoenbuch-gymnasium.de 
www.schoenbuch-gymnasium.de 

Der Schulstandort Holzgerlingen 
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       N. Sattler, Schulleiterin      C. Metzger, Schulleiter                            S. Schimmer, Schulleiter 

Berkenschule 
Grundschule Holzgerlingen und  
Werkrealschule Holzgerlingen/Altdorf 
71088 Holzgerlingen 
Berkenstr. 18 
Tel.: 07031/68599-20 
Fax: 07031/68599299 
www.berkenschule.de 

Otto-Rommel-Realschule 
71088 Holzgerlingen 
Schillerstr. 15 
Tel.: 07031/68599-10 
Fax: 07031-68599199 
E-Mail: poststelle@ors-holzgerlingen.schule.bwl.de 
www.ors-holzgerlingen.de 

Schönbuch-Gymnasium 
71088 Holzgerlingen 
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E-Mail: schulleitung@schoenbuch-gymnasium.de 
www.schoenbuch-gymnasium.de 

vhs.Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Altdorf/Hildrizhausen
Herrenberger Straße 13 
Telefon (0 70 31) 64 00-82   
E-Mail: altdorf_hildrizhausen@vhs-aktuell.de 
www.vhs-aktuell.de

Öffnungszeiten:   
Mo. 9.30 bis 11.00 Uhr

Für Volkshochschulkurse gilt laut der aktualisierten Landes-
verordnung 3G: www.baden-wuerttemberg.de.

Töpfern am Vormittag – Aufbaukeramik

Kursnr.:  263 413 12
Dozentin:  Gunda Loch

9 Termine:  montags, 11.00 bis 12.30 Uhr, ab 7. März
Ort:  Altdorf, Adolf-Rehn-Schule
Gebühr:  Euro 82,- zzgl. Materialkosten

Bildervortrag: Bärenland Alaska
Kursnr.:  130 013 21
Dozenten:  Renate Henkel, Gerhard Henkel
Termin:  Mittwoch, 9. März, 19.30 bis 21.30 Uhr
Ort:  Holzgerlingen, A – Stadthalle
Gebühr:  Euro 13,-

Zumba® für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren
Kursnr.:  255 998 21
Dozentin:  Leana Bippus
15 Termine:  freitags, 17.00 bis 17.45 Uhr, ab 11. März
Ort:  Holzgerlingen, Grund- und Werkrealschule
Gebühr:  Euro 65,- (bereits ermäßigt)

Workshop: Naturkosmetik – Alles für die Haare
Kursnr.:  136 031 21
Dozentin:  Sarah Weber
Termin:  Freitag, 25. März, 16.00 bis 20.00 Uhr
Ort:  Holzgerlingen, Grund- und Werkrealschule
Gebühr:  Euro 54,- inkl. Euro 10,- Materialkosten und Skript.

Waldbaden – Achtsamkeit im Wald
Kursnr.:  308 320 12
Dozentin:  Barbara Dürrwang
Termin:  Samstag, 2. April, 14.30 bis 17.00 Uhr
Ort:  Hildrizhausen, Parkplatz „Stellenhäusle“
Gebühr:  Euro 35,-

Nachtwanderung: Waldgeister – Stuttgarter Geisterführung
Kursnr.:  203 333 12
Dozentin:  Anette Ladovic
Termin:  Samstag, 9. April, 20.00 bis 22.00 Uhr
Ort:  Stuttgart
Gebühr:  Euro 18,-

Autogenes Training
Kursnr.:  316 315 12
Dozentin:  Kerstin Wanner
5 Termine:  mittwochs, 18.00 bis 18.45 Uhr, ab 27. April
Ort:  Hildrizhausen, Schönbuchschule
Gebühr:  Euro 32,-

Kirchliche Mitteilungen

Pfarramt: Telefon 60 55 06 Telefax 60 45 79 
Bürozeiten: Di. 9.00 bis 12.00 Uhr Mi. 9.00 bis 11.00 Uhr 

E-Mail – Pfr. Baral: Pfarramt.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 
E-Mail – Sekretariat: Pfarrbuero.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 

E-Mail Jugendreferent: stephan.decker@elkw.de
Telefonnummer des Jugendreferenten: 7 78 53 13

Homepage: www.evangelisch-altdorf.de
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Kirchliche Nachrichten
Je nach Verwandtschaftsgrad können wir bis zu 120 Personen 
an Präsenzgottesdiensten teilhaben lassen. Bitte bringen Sie 
Ihre FFP2-Mund- und Nasenbedeckung mit.
Ein Nachweis über den Besuch des Gottesdienstes ist nicht 
mehr nötig.
Falls Sie nicht teilnehmen wollen oder können, sind Sie herzlich 
eingeladen, den Gottesdienst im Livestream auf unserer Home-
page unter www.bit.ly/AltdorferGottesdienst abzurufen und zu 
Hause zu feiern.
Neben der Opfergabe bei den Präsenzgottesdiensten sind auch 
weiterhin Opfer in Form von Überweisungen möglich oder als 
Einwurf in den Pfarramtsbriefkasten. Näheres finden Sie auf 
unserer Homepage zu den aktuellen Sonntagen

Hinweise zur Warnstufe:
Im Gemeindehaus gilt durchgängig Maskenpflicht.  
Bitte beachten Sie dies.

Wochenspruch: Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er 
die Werke des Teufels zerstöre.  1. Johannes 3,8b

Sonntag, 6. März 2022 
  9.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Gottesdienst mit dem Team in der Kirche   

und im Livestream (Diakon Stephan Decker)
  Das Opfer ist für die Aufgaben unserer eigenen   

Kirchengemeinde bestimmt.
10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten
20.00 „Kraftstoff online“
  mit Referent Simon Hamalega
  unter: https://rebrand.ly/Kraftstoff
  Achtung geänderte Anfangszeit!

Wir freuen uns wieder sehr über jeden, der sich zuschaltet. Wer 
Hilfe benötigt, darf sich gerne bei Rahel und Tobias Berner unter 
7 85 29 95 melden.

Montag, 7. März 2022 
17.00 Mädchenjungschar 3.+4. Klasse
17.30 Bubenjungschar 1.+2. Klasse

Dienstag, 8. März 2022 
17.00 Kinderchor „Kolibris“ für alle Kinder
  von der 1.-4. Klasse im Gemeindehaus
18.00 Kinderchor „LET‘S FETS“ für alle Kinder
  von der 5.-8. Klasse im Gemeindehaus

Mittwoch, 9. März 2022 
16.15 Kinderstunde Gartenstr. 12
16.30 Konfirmandenunterricht im Gemeindehaus
18.00 Mädchenjungschar 5.+6. Klasse
19.00 Trainee im Gemeindehaus
19.45 Kirchengemeinderatssitzung im Gemeindehaus

Donnerstag, 10. März 2022 
18.00 Bubenjungschar 3.+4. Klasse
18.00 Bubenjungschar 7.+8. Klasse
20.00 Chörle – Probe unter 2G

Freitag, 11. März 2022 
17.00 Mädchenjungschar 1.+2. Klasse
18.00 Bubenjungschar 5.+6. Klasse
18.00 Mädchenjungschar 7.+8. Klasse
19.30 Ü 18 Teenkreis
20.00 Posaunenchor

Sonntag, 13. März 2022 
  9.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Gottesdienst mit Singteam in der Kirche   

und im Livestream (Pfr. Matthias Baral)
  Das Opfer ist für Verfolgte Christen (Open Doors)   

bestimmt.
10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten

 

Öffentliche Sitzung des Altdorfer 
Kirchengemeinderates 
am Mittwoch, den 9. März 2022, 
um 19.45 Uhr, im Gemeindehaus 
(unter Einhaltung der geltenden Schutzmaßnahmen) 

 
1. Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung 
2. Andacht 
3. Protokoll 
4. Rückblick – Ausblick 
5. Jahresabschluss 2020 
6. Christival (25.-29.5.2022 in Erfurt) 
7. Konfirmationstermine 2023 
8. Haushaltsplan 2022 
9. Kirchgartenfest 
10. PC-Abschlussfest 
11. Leihglocke Altdorf 
12. Sonstiges 
 
Ich freue mich auf die Sitzung und  
verbleibe, in Christus verbunden 
Pfarrer Matthias Baral  
 

Päckchen Liebe

Diese können bei Familie Huber, Schulstr. 30, abgegeben 
werden. Informationen dazu auf Seite 5
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Pastorin Anne Oberkampf
Friedrich-List-Str. 69
71032 Böblingen
Telefon (0 70 31) 22 05 70

Der Mensch ist nur dann die Krone der Schöpfung,

wenn er weiß, dass er es nicht ist.. (Gottfried Benn)

Sonntag, 6. März 2022
10.45 Gottesdienst

Teenykreis:

Kontakt: Dominic Dauner (0 15 75) 8 76 01 85

Hauskreise:

Donnerstags, 20.00 (14-tägig) Hauskreis „Ohnegleichen“,

Kontakt: (0 70 31) 60 77 90

Katholische Kirchengemeinde   
Holzgerlingen - Altdorf - Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 4. März 2022
K e i n e Eucharistiefeier Holzgerlingen
18.00 Holzgerlingen ökum. Andacht Haus am Ziegelhof

Weltgebetstag 2022

19.30 Holzgerlingen kath. Erlöserkirche

In Altdorf und Hildrizhausen s. gesonderte Einladung!

Gottesdienstordnung

Freitag, 4. März 2022
K e i n e Eucharistiefeier Holzgerlingen
18.00  Holzgerlingen ökum. Andacht Haus am Ziegelhof

Weltgebetstag 2022
19.30  Holzgerlingen kath. Erlöserkirche
  In Altdorf und Hildrizhausen s. gesonderte Einladung!

Samstag, 5. März 2022
18.00  Waldenbuch St. Martinus Eucharistiefeier (Don Emeka)

Sonntag, 6. März 2022 – 1. Fastensonntag
10.30  Holzgerlingen Wortgottesfeier (W. Hohenschläger)
  wird im Internet übertragen
  Verkauf von GEPA-Artikeln
  Kindergottesdienst im Bischof-Sproll-Haus
14.30  Holzgerlingen Taufe

Mittwoch, 9. März 2022
17.00  Holzgerlingen Weg-Gottesdienst Gruppe A

Freitag, 11. März 2022
  9.00  Holzgerlingen Eucharistiefeier
Samstag, 12. März 2022
18.00  Schönaich Eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 13. März 2022 – 2. Fastensonntag
10.30  Hildrizhausen Eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  Verkauf von GEPA-Artikeln
  Kollekte: Caritas – Fastenaktion 2022

Wochendienst bei Beerdigungen
08. bis 11. März 2022: Don Emeka

Text zum Bedenken
„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“

 (Mahatma Gandhi)

Wichtige Hinweise – Aktuelle Corona-Regelungen

Gottesdienste im Fernsehen und im Internet
ARD: 6. März um 10.00 Uhr aus dem Freiburger Münster

ZDF: 13. März um 9.30 Uhr aus St. Antonius in Künzell

ServusTV: 6. März um 9.30 Uhr Gottesdienst aus Österreich

www.drs.de

www.bistum-fulda.de

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

https://www.youtube.com/c/KathKircheHolzgerlingen

Gebet für den Frieden
Samstag, 5. März 2022, 18.00 Uhr vor dem Rathaus Schönaich:
„Ökumenisch solidarisch für den Frieden –   
Gebet für die Ukraine“
mit Bürgermeisterin Fr. Walther (gebürtig aus der Ukraine) und 
Vertretern der ev., ev.-meth. und kath. Kirche.

Wer teilnimmt, möge eine Kerze mitbringen.

Sonntag, 6. März 2022:
In allen Gottesdiensten ein Gebet für den Frieden.
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Sonntag, 06. März 2022 
um 10:30 Uhr 

im Bischof-Sproll-Haus  
in Holzgerlingen 

Parallel zum  Gottesdienst 
 

Bitte nur mit Anmeldung  
bis Samstag  18.00 Uhr  

Kigo-holzgerlingen@web.de 
Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt! 

 
Bitte Kinder nur in Begleitung 

Bitte ab 6 Jahren mit Mund-Nasen-Schutz 
Bitte Erwachsene mit FFP-Maske 
Bitte an die Hygieneregeln halten 

 
Das Team vom Kindergottesdienst freut sich auf Euch! 

 

Einladung Themenabende

Liebe Kirchengemeinderät*innen, liebe Engagierte, liebe Interes-
sierte, liebe Kolleg*innen in der Schönbuchlichtung,

wie schon letztes Jahr angedacht und in verschiedenen Gremien 
vorgestellt und dann im „Corona-Auf-und-Ab“ ins Digitale ver-
legt, wollen wir auf Wunsch von Vielen nun streiten! Aber richtig...

Vieles erscheint in unserer vielfältigen Gesellschaft und Kirche in 
diesen Zeiten als unüberbrückbare Meinungen und schnell kip-
pen Diskussionen in schwarz/weiß, in pro/contra in Gewinner/
Verlierer...

Gegen diese Art des Streitens wollen wir mit dem AnsprechBar-
Mobil, der katholischen Jugend und der keb Böblingen e.V. Räu-
me für Dialoge öffnen:

• Foren für Wertedebatten in denen Unterschiede benannt und 
Gemeinsamkeiten gesucht werden können.

• Dialogforen, in denen nicht gleich eine Meinung mitgebracht 
werden muss, sondern Fragen gestellt und Antworten gesucht 
werden können, in denen es die Möglichkeit gibt, für alle, die 
ihre Position gefunden haben, auch gleich Projekte und Aktio-
nen anzustoßen und sich einzusetzen!

• Foren und Räume in denen Vielfalt nicht nur anstrengend ist, 
sondern gemeinsam auch als anregend und bereichernd erlebt 
wird.

Thekenabend mit Denkwerkstatt

am AnsprechBarMobil in Holzgerlingen Bischoff Sproll Haus

 

Queer, mehr als zwei Geschlechter, Transsexualität, Ehe zwischen Homosexuellen,

Segnung von Homosexuellen..?! Früher war das doch klar: Mann und Frau!  Und

heute? Auf den Spuren von Wissenschaft, Religion und Lebenserfahrung.

Was denkst Du -was glaubst Du- was weißt Du?

Tanz mal drüber nach! 

u?

"Kann denn Liebe Sünde sein...?"
Tanz mal drüber nach...

www.kirchebb.de/katholisch/ansprechbar-mobil
Eine gemeinsame Aktion von: instagram ansprechbar.mobil

 

7.März.2022 19:30 Uhr 

Die erste Veranstaltung findet am 7. März 2022 in Holzgerlingen 
mit dem AnsprechBarMobil am Bischoff-Sproll-Haus zum The-
ma: „Kann denn Liebe Sünde sein...? Tanz mal drüber nach! The-
kenabend mit Denkwerkstatt“ statt.

Weitere Themen werden sein: Demokratie und Religion vertra-
gen die sich? Frauen und Religionen, Gott* männlich, weiblich, 
divers?,....?

Wir freuen uns wenn Sie / Ihr kommt und den Flyer im Anhang 
aushängt, oder an Interessierte weiterreicht.

Mit neugierigen Grüßen auf Ihre / Eure Fragen und Antworten

Barbara Lohner und Katharina Haas

Seelsorgeeinheit

Herzliche Einladung, mit „Exerzitien im Alltag“ die Fastenzeit 
zu genießen

Die Exerzitien finden in der Woche vom 28. März bis zum  
4. April 2022 statt.

Nähere Informationen auf der Homepage und im Nachrichten-
blatt der Vorwoche.

Ihre formlose Anmeldung (Name, Emailadresse/ Telefonnum-
mer – am besten mit Zustimmung zur internen Teilnehmerlis-
te) bitte bis zum 14. März 2022 an: Pastoralreferentin, Juliane 
Avcu oder Gemeindereferentin Elisabeth Mack.

Katholikentag 2022 in Stuttgart

Ich gehe! Da ist die Tür.

Ich gehe zum Katholikentag (25. bis 29. Mai 2022). Kommst Du 
mit? Es werden noch helfende Hände, Füße und lächelnde Ge-
sichter gesucht. Gerade durch die pandemische Lage ist zuletzt 
vieles auf der Strecke geblieben – Treffen mit Freunden, Veran-
staltungen, Vereins- und Jugendarbeit. Online-Formate fanden 
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ihren Weg. Doch auch wenn wir uns auf einem Bildschirm sehen 
und miteinander interagieren können, sind Treffen in Präsenz ein-
fach unersetzbar. 

Das direkte Gespräch zwischen Menschen, jemanden nicht nur 
am Bildschirm sehen können, wahrhaftig Gemeinschaft mit ih-
ren Höhen und Tiefen, sowie realen zwischenmenschlichen 
Austausch zu erleben und vor allem zu spüren, ist unheimlich 
wertvoll. Das alles fängt so langsam wieder an und wir sehen mit 
hoffnungsvollem und zuversichtlichem Blick in die Zukunft.

Wenn Ihr dieses mit einer Sinn-stiftenden Aufgabe verbinden 
möchtet, meldet euch als Helfer:innen beim Katholikentag an. 
Gemeinsam können wir Großartiges bewegen!

Der Anmeldeschluss ist der 15. März 2022.

Lust bekommen? Dann melde dich bei Juliane Avcu, Pastoralre-
ferentin (Juliane.avcu@drs.de +49 151 22 27 85 75)

Veranstaltungen im Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe

Familiensonntag auf der Liebfrauenhöhe: Sonntag, 27. März

Anmeldung für die Mahlzeiten ist erforderlich: Schönstatt-Zent-
rum Liebfrauenhöhe, Tel: (0 74 57) 72-3 00,   
schoenstatt-zentrum@liebfrauenhoehe.de

Pilgern in der Fastenzeit: Samstag, 2. April 2022

Anmeldung ist erforderlich (Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe,

Tel: (0 74 57) 72-3 00, wallfahrt@liebfrauenhoehe.de)

Nähere Informationen Schönstatt-Zentrum Liebfrauenhöhe: 
www.liebfrauenhoehe.de

Corona-bedingte Öffnungszeiten im Pfarrbüro

Das Pfarrbüro ist bis auf weiteres für Publikumsverkehr 
geschlossen!

Nur bei dringenden, nicht verschiebbaren Angelegen-
heiten kann ein persönlicher Termin telefonisch oder per 
E-Mail vereinbart werden.

Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr und

Donnerstag:    9.00 bis 11.00 Uhr

Telefon (0 70 31) 74 700, Fax (0 70 31) 74 7010

E-Mail: kathpfarramt.holzgerlingen@drs.de

Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de

Pfarrer Feil: Tel. (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01,   
E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Kirchenpfleger Hubert Gfrörer:   
Telefon: (0 70 31) 74 7013 (freitags 9.30 bis 11.30 Uhr), 
E-Mail: HGfroerer@kvz.drs.de

Barbara Lohner, Sozial-caritative Fachreferentin   
Dipl. Päd. SE Schönbuchlichtung, Mobil oder Whatsapp:  
(01 51) 42 02 52 48, Sprechzeiten n. V., E-Mail:   
Barbara.lohner@drs.de

Kath. Jugendreferat, Jugendreferentin Katharina Haas 
Dienstag bis Freitag von 10.00 bis 15.00 Uhr 
Im Hasenbühl 14, Schönaich, 
Telefon: (0 70 31) 46 57 46 
E-Mail: Katharina.Haas@drs.de

Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:   
Thomas Gohlke: Tel. (01 73) 58 77 686

Hausmeisterin in Altdorf:   
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: Tel. (01 51) 65 47 23 65

Katholische italienische Gemeinde  
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:

Daniela Di Stefano   
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15  
WhatsApp: 0151 4201 1760 
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:

Dienstag von  15.00 bis 17.00 Uhr  
und Freitag von  12.30 bis 14.30 Uhr

Don Emeka: (nach Vereinbarung)   
Mobil: (01 62) 6 17 42 64

Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Sonntag, 6. März 2022

11.00  Gottesdienst in Steinenbronn

Sonntag, 13. März 2022

11.00  Gottesdienst in Schönaich

Am 18. März um 19.00 Uhr findet in der Schönaicher Kirche 
ein Gebetsabend statt.
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Vereinsnachrichten

Deutscher Hausfrauen-Bund DHB
Ortsverband Schönbuchlichtung e.V.

Dienstag, 8. März 2022, 19.00 Uhr

Mit dem Wohnmobil durch Schweden bis zum Polarkreis

Film von Bernd Schmit, Hildrizhausen

Treffpunkt: Holzgerlingen, Begegnungsstätte

Haus am Ziegelhof

Anmeldung bis Montag, 7. März 2022

bei Frau Schmit, Tel. (0 70 34) 99 35 12

TV Altdorf 1912 e.V.

Einladung zur TVA-Generalversammlung am 12. März 2022

Zu unserer diesjährigen TVA-Generalversammlung, die am 
Samstag, 12. März 2022 um 19.30 Uhr im Vereinsheim statt-
findet, möchten wir unsere Mitglieder sowie Freunde und Gönner 
recht herzlich einladen. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

TOP 1  Begrüßung/Totengedenken

TOP 2: Bericht des 1. Vorsitzenden

TOP 3: Bericht der Schriftführerin

TOP 4: Bericht der Kassiererin

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer

TOP 6: Berichte der Abteilungsleiter

TOP 7: Entlastung

TOP 8: Ehrungen

TOP 9: Anträge

TOP 10: Sonstiges

Anträge, die bei der TVA-Generalversammlung behandelt wer-
den sollen, müssen bis spätestens 9. März 2022 in schriftlicher 
Form beim 1. Vorsitzenden (Hauffstr.3) eingereicht werden. Die 
TVA-Generalver-sammlung bietet eine gute Möglichkeit, sich 
über das Vereinsgeschehen im TVA zu informieren. Die Schön-
buch-Brauereimanufaktur hat ein Fass Freibier gespendet, das 
an diesem Abend ausgeschenkt wird, solange der Vorrat reicht. 
Alternativ können zwei andere Freigetränke (gerne auch alkoholf-
rei) bestellt werden.

Die Vorstandschaft freut sich über eine hohe Teilnehmerzahl.

Die gültigen Coronaauflagen sind zu beachten!

Jan Frohnmüller  Holger Hornisch

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

Aerobic/Step-Aerobic

Freie Plätze  

in zwei Tanzgruppen in Altdorf 
Kinder und Jugend 

 

Was? 

Vornehmlich Jazz-Dance und Modern-Dance  

aber auch Elemente aus Hip-Hop oder Tanztheater sind möglich 

Ablauf: Warm-Up – Dehnen – Choreographie 

 

Für wen?  

Tanz-Kids: Kinder von 8-12 Jahren 

Tanz-Teens: Jugendliche von 13-16 Jahren 

 

Wann? 

Immer montags 17-18 Uhr (Tanz-Kids) und 18-19 Uhr (Tanz-Teens)  

nicht an Feier- und Ferientagen 

 

Wo? 

In der Peter-Creuzberger-Halle 

Furtweg 24, 

71155 Altdorf 

www.turnverein-altdorf.de/aerobic/ 

 

 

Noch Fragen? 

Schreibt eine E-Mail an tanzen.altdorf@gmx.de 

Einfach unverbindlich vorbeischauen!  

Ich freu mich auf Euch! 

10 Tipps – 7
10 Tipps für dein Sportabzeichen-Wintertraining

Deine nächste Sportabzeichen-Herausforderung kommt 
bestimmt! Nutze auch die kalte Jahreszeit, um dich optimal 
vorzubereiten. Hier sind unsere Trainingstipps für den Herbst 
und Winter.
Tipp 1:  Ausdauertraining – auch im Winter kein Problem
Tipp 2:  Zwiebel Dich ein!
Tipp 3:  Warm up!
Tipp 4:  Vorsicht bei Frost
Tipp 5:  Ausdauertraining im Schnee
Tipp 6:  Training in der Turnhalle
Tipp 7:  Schwimmtraining
Ein perfektes Ganzkörper-Workout wartet in der Schwimmhalle 
auf dich: Schwimmen kräftigt nicht nur alle wichtigen Muskelpar-
tien, sondern auch deine Lunge und dein Herz-Kreislaufsystem. 
Außerdem fördert es die Durchblutung und schont deine Gelen-
ke. Nicht vergessen: Die Haare danach gut trocknen!
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Tipp 8: Klettern

Tipp 9:  Immunsystem stärken

Tipp 10:  Einen Gang zurückschalten

Fortsetzung folgt!

Sportliche Wintergrüße

von Elke für das Sportabzeichen Team

Der DOSB-Trimmy ist einfach immer gut drauf

Was sonst noch interessiert

Nachbargemeinden

Stadtbücherei Holzgerlingen
Böblinger Straße 28
71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 6 80 85 50
www.stabue-holzgerlingen.de

Öffnungszeiten: Mo, Do, Fr 14.30 – 18.30 Uhr
Di 10.00 – 12.00 / 14.30 – 17.30 Uhr, Sa 10.00 – 13.00 Uhr

Bilderbuchkino: Ein Garten für alle

Dienstag, 15. März 2022

15.30 Uhr

Eintritt frei / bitte verbindlich anmelden

Eines Tages beschließt der Bär, einen Gar-
ten anzulegen. Doch kaum sind die Sa-
men in der Erde, picken Vögel alle wieder 
raus. Trotzdem wachsen einige Pflanzen 
– sehr zur Freude der Schnecken... Ob der 
Bär wohl jemals etwas ernten kann? Ab 4 
Jahren.

Verbindliche Anmeldung – bitte jedes 
Kind einzeln anmelden! Anmeldung 
über das Veranstaltungsformular auf 
der Homepage oder telefonisch.

Erwachsene Begleitpersonen müssen nicht angemeldet werden, 
aber einen 3G-Nachweis mitbringen.

Seminare

Feldenkrais für eine gesunde Entwicklung für Kinder   
von 7 bis 8 Jahren

Bewegung kann euch beim Lernen unterstützen. Ihr habt damit 
die Möglichkeit euch selbst zu entdecken. Mit dem veränderten 
Körperbewusstsein könnt ihr alltägliche Anforderungen leichter 
bewältigen.

5x mittwochs ab 9. März 2022,   
jeweils von 16.45 bis 17.15 Uhr im Haus der Familie.

Rückbildung & Beckenbodenworkout – online

8x donnerstags ab 10. März 2022,   
jeweils von 9.00 bis 10.30 Uhr – online

Nähkurs für Wiedereinstiger*innen und Fortgeschrittene,  
sowie Einführung und Vertiefung an der Overlock- und  
Coverlockmaschine

5x donnerstags ab 10. März 2022,   
jeweils von 19.00 bis 22.00 Uhr im Haus der Familie.

Babymassage von der 6. Lebenswoche bis einschl. 6 Mona-
ten – online

5x donnerstags ab 10. März 2022,   
jeweils von 10.45 bis 11.45 Uhr – online

MAWIBA – Tanzen für Schwangere und Mütter mit Babys

8x donnerstags ab 10. März 2022,   
jeweils von 10.45 bis 11.45 Uhr im Haus der Familie

Anmeldung: www.hdf-sindelfingen.de, info@hdf-sindelfingen.de

DLRG Hildrizhausen

Einladung zur Jahreshauptversammlung

Liebe DLRGler,

am Montag, 7. März 2022 um 19.30 Uhr möchten wir alle recht 
herzlich zu unserer Jahreshauptversammlung einladen.

Diese findet pandemiebedingt online über Microsoft Teams statt.

Gemeinsam wollen wir auf das vergangene Jahr zurückblicken 
und die weiteren Pläne für das laufende Jahr 2022 vorstellen.

Bitte meldet Euch über unsere Homepage unter   
dlrg-herrenberg.de/veranstaltungen an,   
der Sitzungs-Link wird kurz vorher per Mail zugeschickt.
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HandballSpielGemeinschaft 

HSG Geschäftsstelle 
Postfach 11 16, 71088 Holzgerlingen 
www.hsg-schoenbuch.de 
vorstand@hsg-Schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende

1. Männer, Verbandsliga 1
HSG Schönbuch – SG Ober-/Unterhausen  34:28

1. Frauen, Bezirksliga
HSG Schönbuch – SG Nebringen/Reusten  22:18

2. Männer, Bezirksliga
HSG Schönbuch 2 – SG Nebringen/Reusten  24:24

A-Jugend weiblich, Bezirksklasse
HSG Schönbuch – Spvgg Renningen  19:8

C-Jugend männlich, Bezirksliga, Endrunde 1
HSG Schönbuch – Spvgg Renningen  23:15

D-Jugend gemischt, Bezirksliga, Endrunde 3
HSG Schönbuch – Spvgg Renningen  34:15

D-Jugend weiblich, Bezirksklasse 1
HSG Schönbuch – H2Ku Herrenberg  33:14

E-Jugend gemischt 6+1, Endrunde 3
HSG Schönbuch – SV Magstadt  2:0

E-Jugend gemischt 6+1, Endrunde 3
HSG Schönbuch – SV Magstadt  2:0

E-Jugend gemischt 4:1/4
HSG Schönbuch – H2Ku Herrenberg  0:4

E-Jugend gemischt 4:1/6
HSG Schönbuch – HSG BB/Sifi  2:2

Spiele am Wochenende

Auswärtsspiele

Samstag, 5. März 2022

1. Männer, Verbandsliga
Gemeindehalle in Oppenweiler
17.30 Uhr HCOB / BK – HSG Schönbuch

1. Frauen, Bezirksliga
Storlach-Sporthalle in Reutlingen-Storlach
17.00 Uhr TSG Reutlingen – HSG Schönbuch

Sonntag, 6. März 2022

3. Männer, Kreisliga B 2
Sportzentrum Ösch – Halle 1 in Metzingen
15.00 Uhr TuS Metzingen – HSG Schönubch 3

Das altbekannte Poesiealbum
Liebe Landfrauen, liebe Gäste,

wir laden herzlich ein zum Vortrag „Liebe Leute groß und klein, 
haltet mir mein Album rein“. Zusammen mit der Referentin Frau 
Mergel wollen wir in Erinnerungen an unsere Kinder- und Jugend-
zeit zurückkehren.

Wer noch ein altes Poesiealbum besitzt, kann es gerne mitbringen. 
Wir treffen uns am Dienstag, 8. März 2022 um 19.30 Uhr in 
Holzgerlingen, Turmstr. 14.

Es gelten die aktuellen Coronavorschriften des Landes Ba-
den-Württemberg.

Unkostenbeitrag für Nichtmitglieder 3,00 Euro.

Das Vorstandsteam

Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen  
Altdorfer Str. 5, 71088 Holzgerlingen  
Telefon (0 70 31) 2 96 19-12

Familienzentrum Holzgerlingen

Sommerferiencamp 2022: Mitarbeiter:in für das Catering 
von 5. bis 9. September 2022 gesucht

Die Stadt Holzgerlingen bietet mit der Jugendsozialarbeit, der 
Kindersportschule (KiSS) und dem Familienzentrum Holzgerlin-
gen, auch in diesem Jahr wieder ein großes Sommerferienprojekt 
rund um das Schönbuchgymnasium Holzgerlingen an. 4 Wochen 
in den Sommerferien werden Kinder von 5-12 Jahren von mor-
gens bis nachmittags betreut.

Viele engagierte Mitarbeiter:innen stehen für die Planung bereits 
in den Startlöchern, nun suchen wir noch eine tatkräftige Unter-
stützung für das Catering.

Für die Woche 5. bis 9. September 2022 benötigen wir noch 
eine:n Helfer:in über die Mittagszeit (Arbeitszeit ca. 11.30 bis  
14.30 Uhr).

Die Aufgaben umfassen die Organisation des angelieferten Es-
sens, die Verteilung und sonstige anfallende Küchendienste.

Bei Interesse und bei Fragen, melden Sie sich gerne im Familien-
zentrum Holzgerlingen. Sie erreichen uns unter   
familienzentrum@mutpol.de oder (0 70 31) 2 96 19 12.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Wellcome auf der Schönbuchlichtung

Praktische Hilfe nach der Geburt

Das Baby ist da, die Freude ist riesig – und der Alltag steht 
Kopf. Gut, wenn Familie und Freunde helfen, die erste Zeit mit 
dem Baby zu bewältigen. Wenn Sie auf diese Weise keine Un-
terstützung bekommen können, hilft wellcome! Wir sorgen für 
spürbare Entlastung in einer familiären Übergangssituation. Wir 
beugen Krisen vor und unterstützen die emotionale Bindung 
der Eltern zum Neugeborenen. Wie funktionierts? Ehrenamtli-
che kommen für wenige Stunden in der Woche zu Ihnen nach 
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Hause und unterstützen Sie im praktischen Familienalltag. Sie 
werden koordiniert und begleitet durch das Familienzentrum. 
Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Internetseite  
www.familienzentrum-mutpol.de/ Begleitung im Alltag

Möchten auch Sie diese Hilfe in Anspruch nehmen, dann melden 
Sie sich gerne telefonisch im Büro des Familienzentrums oder 
über schoenbuchlichtung@wellcome-online.de

Elternkreis für Eltern von Kindern mit Autismus-Spekt-
rum-Störung
Juniorphilosophen, Technikfreaks, Diskussionsliebhaber, Cha-
oskönige, Schweigekünstler – die Autismus-Spektrum-Störung 
eines Kindes ist für jede Familie eine Herausforderung und Be-
reicherung zugleich.

Die vielen Fragen und Entscheidungen rund um Alltagsgestal-
tung, Erziehung, Therapie und Schule sind oft energiezehrend 
und langwierig und doch gibt es immer wieder auch Erfolge und 
Entwicklungen.

Der einmal monatlich stattfindende Elternkreis in Holzgerlingen 
bietet die Möglichkeit zum Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch, zur Vernetzung und zur Information über verschiedene 
Aspekte zum Thema Autismus.

Wir laden interessierte Eltern herzlich dazu ein!

Kursleitung:  Julia Lange, Diplom Pädagogin

Termine:   1x monatlich montags, 19.00 bis 21.00 am 14. 
März, 11. April, 9. Mai, 20. Juni, 11. Juli, 19. Sep-
tember, 10. Oktober, 14. November, 12. Dezember 
2022, 16. Januar und 13. Februar 2023

Kosten:   Dieses Angebot findet mit Unterstützung des Lan-
desprojekts STÄRKE statt und ist deshalb für Sie 
kostenlos.

Ort:  Familienzentrum Holzgerlingen

Online Anmeldung unter www.familienzentrum-mutpol.de

 Familienlädle Holzgerlingen
 Tübinger Str. 43
 Unsere Öffnungszeiten sind:
 Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
 Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
 Jeden 1. und 3. Samstag im  
 Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12, familienzentrum@mutpol.de

Second-Hand-Laden für Kinder und Jugend-
liche
Familienlädle Holzgerlingen
Das Familienlädle wird mit der Hilfe vieler ehrenamtlich Mitarbei-
tenden betrieben. Bei uns arbeiten Ehrenamtliche mit und ohne 
Beeinträchtigung und aus verschiedenen Kulturen.

Wie funktioniert‘s? Bestückt wird das Familienlädle durch Wa-
renspenden von Mitmenschen, die die Dinge selbst nicht mehr 
brauchen und gerne weitergeben möchten. Wir bieten diese zu 
kleinen Preisen an.

Was gibt es bei uns? Wir führen Kleidung und Schuhe für Babys, 
Kinder, Jugendliche (bis Gr. 176) und werdende Mütter. Außer-
dem gibt‘s bei uns allerlei Spielzeug, Bücher, Puzzle.

Was bringt es für uns alle? Der Erlös des Verkaufs fließt wiede-
rum in die sozialen Projekte des Familienzentrums. Mit der Spen-
de von Ware, dem Einkauf bei uns oder der ehrenamtlichen Mit-
arbeit unterstützen Sie diesen nachhaltigen Kreislauf und helfen 

Menschen in herausfordernden Lebenslagen. DANKE!

Bitte beachten Sie:

• Spendenabgabe nur bis 30 Minuten vor Ladenschluss möglich

• Ab April keine Annahme von Winterkleitung (Winterjacken, 
Winterschuhe, Schals, Mützen, Handschuhe..) mehr

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Das Familienlädle befindet sich in Holzgerlingen in der Tübinger 
Straße 43.

Ansprechpartnerinnen: Susanne Binder und Sarah Huber,   
Telefon 07031/2961912, familienzentrum@mutpol.de

Bis 31. März freiwillige Rentenbeiträge zahlen
Obwohl das neue Jahr schon längst begonnen hat, können in 
der Rentenversicherung freiwillige Beiträge für 2021 noch bis 
31. März 2022 rückwirkend gezahlt werden. Das teilt die Deut-
sche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg mit.

Wie hoch die freiwilligen Beiträge sein sollen, bestimmt man 
selbst: Wer für 2021 noch zahlen will, kann zwischen 83,70 Euro 
und 1.320,60 Euro für jeden Beitragsmonat entrichten. Sollen die 
Zahlungen bereits für 2022 gelten, so ist jeder Betrag zwischen 
83,70 Euro und 1.311,30 Euro monatlich möglich. Freiwil lig versi-
chern können sich zum Beispiel selbstständig Tätige, Beamtinnen 
und Beamte sowie Hausfrauen bzw. Hausmänner. Dabei beson-
ders interessant: Vor 1955 geborene Personen, die trotz Kinder-
erziehung keine fünf Beitragsjahre haben, können jederzeit selbst 
nach Erreichen der Regelaltersgrenze die noch fehlenden Beiträge 
nachzahlen und so einen Rentenanspruch entstehen lassen.

Für die Einzahlungen erhält man Ansprüche auf Rehabilitations-
leistungen und Schutz für Hinterbliebene. Darüber hinaus erhöht 
man den Anspruch auf eine Altersrente und hält unter besonderen 
Voraussetzungen auch die Anwartschaft auf eine Erwerbsminde-
rungsrente aufrecht. Interessierte sollten allerdings beachten, dass 
man sich bei der gesetzlichen Rente das eingezahlte Kapital nicht 
vorzeitig wieder auszahlen lassen kann. Aus steuerlichen Gründen 
können die zusätzlichen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenver-
sicherung ebenfalls interessant sein. Sie können als Altersvorsorge-
aufwendungen geltend gemacht werden. Dafür muss die Rente im 
Alter versteuert werden. Ebenso zahlen Rentnerinnen und Rentner 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge aus den Einnahmen.

Mehr Informationen rund um die freiwilligen Beiträge enthält die 
kostenlose Broschüre „Freiwillig rentenversichert: Ihre Vorteile“. 
Die Broschüre kann von der Internetseite   
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de heruntergeladen oder 
als Papierversion bestellt werden (Telefon: 07 21 8 25-2 38 88 oder  
E-Mail: presse@drv-bw.de).

Veranstaltungshinweis Arzt-Patienten-Forum 
zum Thema

Über das Rauchen – und das Aufhören

Welche Möglichkeiten gibt es, um mit dem Rauchen aufzuhö-
ren? Diese und andere Fragen beantworten Fachärzte beim 
Arzt-Patienten-Forum. Veranstalter ist die VH Herrenberg 
in Kooperation mit der Kassenärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württemberg (KVBW).

Obwohl viele Raucher und Raucherinnen genau wissen, wie 
schädlich das Rauchen für sie ist und eigentlich, ja eigentlich auf-
hören wollen – gelingt es mit spontanen Versuchen nur wenigen, 
vom Rauchen loszukommen.
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Der Referent ist Lungenfacharzt und Suchtmediziner und möch-
te mit seinem Vortrag über die Hintergründe des Rauchens und 
die Möglichkeiten des erfolgreichen Aufhörens informieren. Der 
Vortrag richtet sich damit an alle Interessierten, an Raucher und 
Raucherinnen und an deren Angehörige.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen 
zu stellen.

Termin:  Montag, 14. März 2022, 19.00 bis 21.00 Uhr
Veranstaltungsort:  VHS Herrenberg – Raum 206
 Tübinger Str. 40, 71083 Herrenberg
Eintritt:  5,50 Euro
Anmeldung erbeten unter Tel. (0  70  32) 27  03-0 oder unter 
www.vhs.herrenberg.de
Der Referent ist Dr. med. Alexander Rupp, Facharzt für Innere 
Medizin, Pneumologie, Stuttgart

Alles Gute –   
Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg
Die KVBW vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts über 
22.000 Mitglieder (Ärzte, Psychologische Psychotherapeuten und 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten) in Baden-Würt-
temberg. Sie gestaltet und sichert die medizinische Versorgung 
für die gesetzlich Versicherten in Baden-Württemberg, schließt 
Verträge mit den gesetzlichen Krankenkassen, kümmert sich um 
die Fortbildung ihrer Mitglieder und die Abrechnung der Leistun-
gen. Mehr unter www.kvbawue.de

Schnelle Hilfe für Familien in Not
Sie können wegen Krankheit, Unfall, 
Schwangerschaft oder Entbindung Ihren 
Haushalt und Ihre Kinder nicht mehr versor-
gen? Wir helfen Ihnen mit Fachkräften aus 
Ihrer Region. Die Kosten werden von der 
Krankenkasse oder anderen Sozialversiche-

rungen übernommen.

Rufen Sie uns noch heute an. Wir besprechen mit Ihnen alle Mög-
lichkeiten und helfen umgehend.

cura familia – Familienpflege, Dorfhilfe und Betriebshilfe

im Verband Katholisches Landvolk

Einsatzleitung:

Tanja Friedrich  Tel.: (07 11) 97 91-46 23

Barbara Rasokat  Tel.: (07 11) 97 91-46 25

Monika Waldmann  Tel.: (07 11) 97 91-46 24

Moritz Wegner  Tel.: (07 11) 97 91-46 27

Jahnstr. 30 in 70597 Stuttgart oder Buchweg 8 in 88239 Wangen

e-mail cura-familia@landvolk.de

Internet www.cura-familia.de

Veranstaltungshinweis der Frauenselbsthilfe 
Krebs, Ortsverein Böblingen
Referat und Gruppenabend

die Frauenselbsthilfe Krebs, Ortsverein Böblingen, trifft sich am 
Dienstag, 15. März 2022 um 18.00 Uhr, im Saal des evangeli-
schen Gemeindehauses „Feste Burg“, Sindelfinger Straße 9 in 
Böblingen zum nächsten Gruppenabend.

Thema: Experimentelle Senologie

Referent: Prof. Dr. med. Markus Hahn, Leiter Experimentelle Se-
nologie der Universitäts-Frauenklinik Tübinger Senologie ist der 
Fachausdruck für die Lehre von der weiblichen Brust.

Wir freuen uns auf diesen Abend und laden alle Teilnehmer, Mit-
glieder, Betroffene Interessierte und Freunde aus Böblingen und 

Umkreis herzlich dazu ein. Die Hygienemaßnahmen und Ab-
standsregelungen (2G Regel, Maske, 1,50 Meter Abstand) müs-
sen eingehalten werden.

Information: Erna Kappler, Telefon (0 70 31) 22 42 57

Ingeborg Gottwald, Telefon (0 70 31) 60 21 31

SpvGG Holzgerlingen

Abteilung Volleyball

Jugendtrainingszeiten:
Montags:   18.00 bis 19.30 Uhr,   

(U13w Fördertraining) Berkenhalle

Dienstags:   19.00 bis 21.00 Uhr,   
(U18w Talentfördergruppe) Grabenrainhalle

Dienstags:   19.00 bis 20.30 Uhr,   
(U16w, Talentfördergruppe) Grabenrainhalle

Freitags:   16.00 bis 18.00 Uhr,   
(U10w-U12w) Berkenhalle

Freitags:   16.00 bis 18.00 Uhr,   
(U13w-U14w) Berkenhalle

Freitags:   16.00 bis 18.00 Uhr,   
(U16w Talentfördergruppe) Berkenhalle

Freitags:   18.00 bis 20.00 Uhr,   
(U18w Talentfördergruppe) Berkenhalle

Freitags:   18.00 bis 20.00 Uhr,   
(U15w+U17w) Berkenhalle

Ansprechpartner/Trainer (info@svh-volleyball.de
Rainer Krisch   
(U16, U18, Leiter Talentsrützpunkt, Tel.: (0 70 31) 60 51 52

Annika Krisch   
(U12, U13, U14, Jugendleiterin, Tel.: (0 70 31) 60 25 47

Spielergebnisse
Ergebnisse Damen 1 – Landesliga Nord 27. Februar 2022
SVH – TSV Schmiden  3:0 (27:25, 25:20, 28:26)

SVH – SV S. Kornwestheim  3:0 (25:14, 25:14, 25:19)

Ergebnisse Damen 2 – A-Klasse 27. Februar 2022
VfL Sindelfingen 2 – SVH 2  3:0 (25:20, 25:17, 25:12)

Ergebnisse Bezirksstaffel U13 weiblich vom 19. Februar 2022
Spieltag wurde wegen Corona verschoben.
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Altdorf, im Februar 2022

an alle, die unserer lieben Mutter

Hilde Welsch

* 15.10.1934   U 13.02.2022

in Freundschaft verbunden waren und nun mit uns trauern.

geb. Wolf

Je schöner und voller die Erinnerung

desto schwerer die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt

die Qual in eine stille Freude.

Kurt, Dieter und Elke mit Familien 

Dietrich Bonhoeffer

Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Matthias Baral,

Frau Dr. Emmy Schütz-Plehn, der Diakonie-und Sozialstation

Schönbuchlichtung, den Nachbarn „ihrer“ Rosenstraße,

ihren Freundinnen, ihren Schulkameraden und allen

Angehörigen, die sie jahrelang so treu und liebevoll begleitet

und unterstützt haben.

Herzlichen Dank

Schwäbisches Pärchen, Mitte/
Ende 50 mit 7-jäh. Mischlings-
hündin, suchen ein Häuschen
oder ein Höfle im Grünen im
Landkreis BB. Sollte außerhalb
liegen und darf renovierungs-
bedürftig sein. Gerne auch mit
verwildertem Garten, der von
uns liebevoll gepflegt wird. Das
ganze suchen wir für den Rest
unseres Lebensabschnittes. Bitte
alles anbieten☎ 0176/84434012

Dringend Wohnungen und Häuser 
zur Vermietung und Verkauf gesucht!

Gregor Eisenbeis Immobilien · Tel. 07034 270880 · Königsbergerstr. 106 · 71139 Ehningen

AlexAnder Aupperle

GrAbmAle   ·   OrnAmente   ·   Skulpturen
wir GeStAlten erinnerunGen

bitte um terminvereinbarung
Herrenberger Str. 15
71157 Hildrizhausen
(eingang über Hofäckerstr.)

telefon: 07034 64 36 583
mobil: 0151 56 36 12 28

info@aupperle-grabmale.de
www.aupperle-grabmale.de

Wer sich selbst ernähren 

kann, führt ein Leben 

in Würde. brot-fuer-die-

welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

Sabine Günther 
Telefon +49 (0)7732/9272-0
testamentsspende@euronatur.org

Schenken Sie sich  

Unendlichkeit.

Mit einer Testamentsspende  

an EuroNatur helfen Sie,  

das europäische Naturerbe  

für kommende Generationen  

zu bewahren. 

Interessiert?

Wir informieren Sie gerne.
Bitte wenden Sie sich an:

krzbb.de

Anzeigenfax 07031 6200-78

www.johannesstift-spenden.de

 Ich tue  
300 Jahre lang
        Gutes
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Das Training für mehr Gesundheit und Fitness vor Ort

GYM-24 Express jetzt neu in Altdorf – Eröffnung am 5. März

ALTDORF. Mehr für die Ge-

sundheit tun! Am besten

gleich um die Ecke, ohne

lange Anfahrt. „Wir wissen,

dass der Bedarf für indivi-

duelles Training am Wohnort

bei vielen Menschen besteht.

Deshalb unser neues GYM-

24 Express-Konzept! Der

neue Club in der Holzgerlin-

ger Straße 20 bietet Ihnen

auf gut 320 Quadratmetern

regelmäßiges Kraft- und Aus-

dauertraining an hochwer-

tigen Geräten der Marktfüh-

rer“, beschreiben die Inhaber

Frank Luz und Marc King das

neue Konzept, das sie als ein

ergänzendes Angebot zu den

großen Anlagen in der Region

sehen.

Mit diesem Trainingsangebot,

das sich in Altensteig bereits

großer Beliebtheit erfreut,

erweitert das GYM-24 sein

Spektrum nun auch in Altdorf.

In den Express-Club können

die Mitglieder zum günsti-

geren Preis etwas für Kraft,

Wohlbefinden, Fitness und

Ausdauer tun.

Training auch in anderen

GYM24-Clubs

Dank hochwertiger Trainings-

geräte der Marktführer ist die

Qualität des regelmäßigen

Kraft- und Kardio-Trainings si-

chergestellt. Auch qualifizierte

Trainer sind zu bestimmten

Zeiten vor Ort und auf der Trai-

ningsfläche. „Weil wir uns mit

dem Express-Club-Konzept

am Standort Altdorf bewusst

aufs Training konzentrieren

und auf kostenintensivere Zu-

satzangebote wie Wellness,

Massage und Gruppenkurse

verzichten, können wir die

Express-Clubmitgliedschaft

zum günstigeren Preis anbie-

ten“, erklärt Frank Luz. „Mit-

glieder anderer GYM-24-Clubs

trainieren kostenfrei in diesem

Express-Club. Und umgekehrt

können Mitglieder des Ex-

press-Clubs gegen einen klei-

nenAufpreis auch alle anderen

GYM-24 Clubs, zum Beispiel

in Herrenberg oder Böblingen

nutzen.“ Damit ist ein Besuch

der Saunalandschaften oder

etwa die Teilnahme am riesi-

gen Kursangebot - von Yoga

über BodyPump, Jumping und

zur Eröffnung des neuen

EXPRESS-Clubs in Altdorf.

Einfach klasse, welche Möglichkeiten

Ihr euren Mitgliedern immer wieder schafft!

Vielen Dank für die tolle

Zusammenarbeit bei diesem

schönen Projekt.

GRATULATION

DER SOMMER KOMMT
Vom Dachfenster bis zumWintergarten -

Wir haben die passende Folie für Sie !

Sicht- und Sonnenschutzfolie für Gebäude

a 5. März

Unverbindliche Beratung und Studioführung

Sa stag, 5. März 2022 von 14 bis 16 Uhr

Sonntag, 6. März 2022 von 10 bis 12 Uhr

www.gy -24.de/altdorf
Holz erlin er Straße 20 • 71155 Altdorf

0 70 32 / 9 96 90 - 13

+ Eröffnungswoche (Montag 7. März bis Freitag 11. März)
tä lich von 9 bis 13 Uhr und von 16.30 bis 21 Uhr

FITNESSCLUB ALTDORF
keine Servicepauschale

39,- € Aufnahmegebühr
geschenkt

monatlich kündbar

14-Tage-Testphase

Bei Mitgliedschaft bis 11. 3. 2022

*

Neueröffnung

*Bei Abschluss einer monatlich kündbaren Mit liedschaft bis 11.
März 2022 für 6,99 € / Woche schenken wir Dir die einmali e
Aufnahme ebühr im Wert von 39,- €. Alle Preise inkl. MwSt.

Anbieter: Wellfit GmbH, Schickardstraße 36, 71034 Böblin en,
Filiale Altdorf, Holz erlin er Str. 20, Tel. 07032-9969013,
info@ ym-24.de, vertreten durch Marc Kin & Frank Luz

ANZEIGEN
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Das Training für mehr Gesundheit und Fitness vor Ort

GYM-24 Express jetzt neu in Altdorf – Eröffnung am 5. März

Zumba bis hin zu Reha-Sport

auf Rezept - kein Problem.

„Dieses vielseitige Angebot

im GYM-24 lässt die Herzen

der Kursteilnehmer höher

schlagen und so gut wie keine

Wünsche offen“, so die Ge-

schäftsleitung.

Wohlfühlambiente. Rund

um die Uhr.

Die Innenarchitektur spricht

dieselbe Sprache wie alle

GYM-24 Clubs. Originell mit

einzigartigem Design und

trendiger Dekoration: In be-

haglicher Atmosphäre fühlen

sich die Clubmitglieder wohl.

Das macht Laune und moti-

viert zusätzlich. Kostenloses

WLAN ist wie in allen Clubs

ohnehin selbstverständlich.

Monatlich kündbar, 2 Wo-

chen Testphase, keine Auf-

nahmegebühr

Wer Gründungsmitglied

werden möchte, kann be-

reits jetzt online einsteigen

(www.gym-24.de/altdorf).

Alle Neumitglieder erhalten

eine 14-Tage-Testphase, mit

der das Hineinschnuppern

risikofrei möglich ist und die

Mitgliedschaft ohne Anga-

be von Gründen widerrufen

werden kann. Ohnehin sind

Mitgliedschaften auf Wunsch

monatlich kündbar. In der

Eröffnungswoche vom 5. bis

11. März entfällt für solch

eine Mitgliedschaft sogar die

einmalige Aufnahmegebühr.

Wir gratulieren

unserem langjährigen

Kunden zumneuen

Standort und

bedanken uns für das

erneute Vertrauen!

Sindelfinger Str. 39

71032 Böblingen

www.boden-konzept.de

0 70 31 / 613 039 0

...wirmachen Boden gut...

langjährigen

neuen

das

Raumgestalter gesucht?
Kreativität und Leidenschaft für Ihre Räumlichkeiten

Enrico Ende
Anstrich-, Tapezier- und Bodenlegearbeiten
Herrenbergerstr. 27 · 71154 Nufringen

E-Mail:
Telefon:
Internet:

trico2303@googlemail.com
0174 244 245 9
www.raumgestalterenricoende.vpweb.de

ANZEIGEN
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Zeitungswerbung wirkt!

krzbb.de

Wilhelmstraße 34 • 71034 Böblingen

Telefon 07031 6200-20 • Telefax 07031 6200-78 • E-Mail: anzeigen@krzbb.de

Ihre Anzeige informiert

 und verkauft
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Veransta
ltungen

PROBLEMLOS

BUCHEN!

Anrufen unter Telefon (07031)620029 oder e ne Ma l senden an: ticketshop@krzbb.de.
Karten werden auch gegen e ne Versandgebühr von 5,– € zugesch ckt. W r möchten s e über d e neuen
Öfnungsze ten der Böbl nger Geschäftsstelle, W lhelmstraße 34,  nform eren. Gült g ab heute, 1. März:
Mo., D ., M . und Fr. von 9.00 b s 14.00 Uhr, Do. von 13.00 b s 18.00 Uhr.

BÖBLINGEN
18.03.22 Jochen Malmsheimer
18.03.22 Jazz Time: Eroll Garner & more
20.03.22 Irish Heartbeat
02.04.22 Bernhard Hoecker
29.04.22 Jazz Time: Toots Tiehlemann &

more
13.05.22 Jazz Time: Funky Souljazz
03.06.22 Pianistenfestival
17.06.22 Pianistenfestival
24.06.22 Pianistenfestival
08.07.22 Pianistenfestival
20.07.22 Konstantin Wecker
09.12.22 Schwoba Komede
23.12.22 Circus on Ice

BÖBLINGEN, AULA AMMURKENBACH
19.03.22 The Pocket Orchestra

SINDELFINGEN
05.03.22 Fonky Fonky
19.03.22 Tarzan das Musical
27.03.22 Eroica – Werkeinführung
09.04.22 A Night of Queen
10.04.22 Moving Shadows
29.04.22 Big Balls AC/DC Party
30.04.22 Big Balls AC/DC Party
13.05.22 Bach bewegt !Singen!
12.11.22 FÜNF – Endlich

EHNINGEN
05.05.22 Heinrirch del Core mit Show

Glück g’habt

LEONBERG, STADTHALLE:
13.05.22 Schwoba Komede
20.10.22 Hillus Herztropfa
03.01.23 Bibi Blocksberg
12.05.23 Dui do on de Sell

STUTTGART, CANSTATTERWASEN
25.06. und
26.06.22 Kessel Festival 2022

STUTTGART, NEUES SCHLOSS
03.06.22 SWR 3 Konzert Tim Bendzko
04.06.22 SWR 1 Pop & Poesie

05.06.22 SWR 4 Open Air mit Giovanni
Zarrella

06.06.22 Tatort Premiere

STUTTGART, THEATER DER ALTSTADT
ab 22.04.22 Der Trafikant – nach dem Roman

von Robert Seethaler

STUTTGART MUSICAL STAGE
Aladdin
Tanz der Vampire
Tina Turner ab Oktober

STUTTGART FRIEDRICHSBAU
ab 12.02.22 Noir – Nächte der 2o er Jahre
ab 11.03.22 Oure – artistisch sinnlich….

STUTTGARTWIZEMANN
05.03.22 Bloodywood
09.03.22 Tom Beck
16.03.22 Johannes Falk
21.03.22 Geoff Tate
23.03.22 Florian Weber
24.03.22 Achim Reichel & Band

STUTTGART LIEDERHALLE
12.03.22 Michalis Hatzigiannis
13.03.22 Chris Norman
28.03.22 Konstantin Wecker
13.04.22 The Gipsy Kings
18.04.22 Helmut Lotti

STUTTGART SCHLEYERHALLE
11.03.22 Scooter
13.03.22 Hans Zimmer live
17.03.22 Harry Potter und der Stein der

Weisen
01.04.22 James Blunt
29.04.22 Florian Silbereisen
30.04.22 Helloween & Hammerfall
01.05.22 Shindy Forever Tour
04.05.22 The Chainsmokers
27.05. und
28.05.22 Udo Lindenberg
29.05.22 Wincent Weiss
31.05.22 Eric Clapton
01.06.22 Zuccero

02.06. und
03.06.22 Luke Mockridge
08.06.22 Scorpions
23.06.22 Judas Priest
09.07. und
10.07.22 Ehrlich Brothers
15.07. bis
17.07.22 Cavalluna – Legende der Wüste
28.07.22 Limp Bizkit
09.09.22 Paw Patrol Live!

STUTTGART PORSCHE ARENA
11.03.22 Urban Türk Fest
12.03.22 Avril Lavigne
18.03.22 EnbW DTB – Pokal 22
21.03.22 Bülent Ceylon
24.03.22 Abbamania The Show
03.04.22 SWR Big Band
16.04. bis
24.04.22 Porsche Tennis Grand Prix
29.04.22 Max Giesinger

KILLESBERG, FREILICHTBÜHNE
29.06.22 Melissa Etheridge
01.07.22 Pietro Lombardi
03.07.22 Deine Freunde
19.07.22 Jan Delay & Disko
05.08.22 Fury in the Slaughterhouse
13.08.22 Aida

HIRSAU, KLOSTERSOMMER
28.07.22 Nico Santos
29.07.22 Rainhard Fendrich
31.07.22 Barcley James Harvest
01.08.22 A Tribute To Simon & Garfunkel
03.08.22 Abba Fever
05.08.22 Naturally 7
06.08.22 La Brass Banda
07.08.22 Kloster in Flammen

Pandemiebedingt kann es zu

Verlegungen oder Ausfällen kommen.

Beachten Sie bitte die

aktuellen Coronavorgaben.
* auf d esen Term n verschoben. Bere ts gekaufte Karten behalten d e Gült gke t. ** abgesagt *** ausverkauft

… lernt Hans wirklich nimmermehr? Weltweit gehen mehr  

als 200 Millionen Kinder nicht zur Schule. Das muss nicht sein!  

Deshalb fördert terre des hommes Schulprojekte und  

sorgt für die Ausbildung von Jungen und Mädchen.  

Weltweit.

Unterstützen Sie unsere Arbeit  

mit Ihrer Spende. Danke.

Was Hänschen nicht lernt …

©
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www.tdh.de
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krzbb.de

71034 Böblingen

Wilhelmstraße 34

Telefon 07031 6200-20

Telefax 07031 6200-78

Bei privaten Kleinan-
zeigen nur gegen Ab-
buchung.  Bitte Konto-
nummer angeben. Min-
destgröße 45 mm Breite, 
20 mm Höhe. Bei Chiffre-
Anzeigen zzgl. € 10,00 
Chiffregebühr (+ MwSt.). 
Chiffre-Zuschriften wer-
den zugesandt.

ANZE IGEN-AUFTRAG

   Gemeindeblatt Jettingen

   Gemeindeblatt Nufringen

   Gemeindeblatt Holzgerlingen

   Gemeindeblatt Hildrizhausen

   Gemeindeblatt Altdorf

   Gemeindeblatt Weil im Schönbuch

   Amtsblatt Böblingen

   Gemeindeblatt Schönaich

   Gemeindeblatt Ehningen

   Gemeindeblatt Herrenberg

   Amtsblatt Bondorf

   Gemeindeblatt Mötzingen

   KREISZEITUNG

Bei Fragen:

Info-Telefon 

07031 6200-20

Erscheinungstag/Woche  _____________________________________

Anzeigengröße:     45 mm Breite     91,5 mm Breite

    138 mm Breite    184,5 mm Breite

 Höhe ca. _________ mm

Text:

Name  _____________________________ Vorname  _________________

Straße  ________________________________________________________

PLZ/Wohnort  ______________________ Tel.  ______________________

IBAN ______________________________ BIC  ______________________

Bank __________________________________________________________

Unterschrift ________________________ Datum ___________________

Die KREISZEITUNG verarbeitet Ihre Daten zur Vertragserfüllung, Kundenbetreuung und Marktforschung. Wir informieren Sie darüber hinaus über eigene und ähnliche Angebote oder Dienst-
leistungen per E-Mail. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@krzbb.de widersprechen. Ausführliches zum Datenschutz 
und zu den Informationspfl ichten fi nden Sie unter krzbb.de/datenschutz
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Die Gemeinde Steinenbronn (ca. 6.500 Einwohner) sucht zum

frühestmöglichen Zeitpunkt unbefristet in Vollzeit eine neue

Sachgebietsleitung (m/w/d).

Sachgebietsleitung Ordnungsamt

Stellv. Hauptamtsleitung (m/w/d)

Wir bieten Ihnen einen Dienstposten, der in Besoldungsgruppe

A 10 bewertet ist. Eine entsprechende Planstelle steht zur

Verfügung. Im Beschäftigungsverhältnis erfolgt die Eingruppie-

rung bei Vorliegen aller persönlichen und tarifrechtlichen Vor-

aussetzungen in Entgeltgruppe 9c TVöD.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte bis

spätestens 28.03.2022 an das

Bürgermeisteramt Steinenbronn,

Postfach 11 06, 71140 Steinenbronn

oder per E-Mail an

miriam.andretti@steinenbronn.de.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Bürgermeister

Ronny Habakuk, Tel. 07157/1291- 10

und Hauptamtsleiter Wolfgang Bohn, Tel. 07157/1291-20.

Den vollständigen Ausschreibungstext und weitere

Informationen finden Sie unter www.steinenbronn.de

Wir  uchen für un ere Kämmerei zum näch tmöglichen Zeitpunkt eine

Verwaltung fachange tellte (m/w/d)
unbefri tet und in Teilzeit (50%)

Kennzifer: 2022/03013

Nähere Informationen können Sie au der detaillierten Stellen-

au  chreibung auf un erer Homepage www.ehningen.de unter

Rathaus & Service Stellenangebote entnehmen.

Wir freuen un auf Ihre Bewerbung!

Senden Sie Ihre  chriftliche oder elektroni che Bewerbung unter

Angabe der Kennzifer bi zum 13. März 2022 an die

www.stelleninserate.de

Gemeindeverwaltung Ehningen

König traße 29, 71139 Ehningen

www.ehningen.de

bewerbung@ehningen.de

Wir suchen ab sofort für unser Team

Reinigungskräfte (m/ /d)
in Teilzeit und als Minijob

Bewerbung senden Sie an

kontakt@glanzgruppe.de oder
Tel: 0721 / 500 455 90

GmbH

Aktueller Spendenstand

26.900,– €

krzbb.de

Familienanzeigen

An alle gedacht?
Der schnellste Weg, alle  Verwandten und   
Bekannten über  familiäre  Ereignisse zu  
informieren, ist eine Anzeige in  
Ihrer  Tageszeitung.
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www.metzgerei-geiser.de

71093 Weil im Schönbuch · Schulstraße 4
72135 Dettenhausen · Störrenstraße 38–40
7 1 10 1 Schönaich · Böblinger Straße 4

Zur Verstärkung unseres Teams suchenwir Sie als Verkäufer,
Metzger für den Verkauf und Reinigungskraft (m/w/d).

Metzgerei Axel Geiser

Unsere akt ellen Angebote finden Sie  nter:
www.metzgerei-geiser.de/#wochenangebote

Angebote
der Woche

Wir sind ab Montag, 07. März wieder in Weil im Schönbuch
und Schönaich und ab Dienstag, den 08. März wieder in

Dettenhausen für Sie da und freuen uns, Sie wieder mit leckeren
Steaks, Braten, Wurst und Schinken verwöhnen zu dürfen.

Ganz besonders empfehlen wir Ihnen unser Rindfleisch.
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Sie!

Wir sind ab Montag, 07. März wieder in Weil im Schönbuch 

Wir fre en  ns a f Sie!Wir fre en  ns a f Sie!
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> 50 Jahre seit 1964

FritzWahr Energie
GmbH & Co. KG
Nagold

HEIZÖLE . HOLZPELLETS
ERDGAS . STROM
KRAFT- & SCHMIERSTOFFE

TANKSTELLEN

FürWärme und Mobilität.

TEL 07157 531097
info@wahr-energie.de

WAHR-ENERGIE.DE

Abnehmen - aber sicher!
Einladung zum Info-Abend am 1 .3.
um 18.3 Uhr in der Schönbuch-Apotheke.

Der Bodymed-Kurs geht über 12Wochen und wird
von Ärzten betreut Dabei findet jedeWoche eine
Futrex Fettmessung statt Unsere Teilnehmer erzielen
gute und vor allem lang anhaltende Abnehmerfolge
von durchschnittlich 6 bis 9 kg!

Anmeldung in unseren Apotheken oder
unter mail@alamannen-apotheke de

OnlineundvorOrt. ImmerfürSieda!

Lagerräume für Privat und Gewerbe
Ideal für Umzugskartons, Haushalt, Möbel, Saisonartkel,

Akten oder komplete Wohnungseinrichtungen

NEU – Über 100 verfügbare Lagerräume ab sofort, z.B.
Lagerraum S, 6m³ , z. B. für 40 Umzugskartons............................................ ab € 14,00/Woche

Lagerraum M , 12m³, z. B. für 2-Zi.-Whg ...................................................... ab € 24,36/Woche

Preise mit 15% Rabat bei einer Mietdauer von 52 Wochen. Mindestmietdauer: 4 Wochen.

Besichtgung jederzeit möglichMo.-Fr. von 8-17 Uhr und samstags von 9-12 Uhr

Mein Mietlager, Röhrer Weg 10 in 71032 Böblingen, Tel. 07031/7656890

www.mein-mietlager.de

Wir kaufen Wohnmobile 
und Wohnwagen

03944 36160, www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter 

Am Wasserturm

HALT! Was machen Sie denn da? – Ach Mensch Papa, ich bin es doch – dein Sohn!

Jedes Jahr 300.000 neue Diagnosen. Spenden und helfen Sie, 

die Krankheit zu besiegen. www.dzne-stiftung.de

krzbb.de

40 Minuten
wird die Tageszeitung im  Durch- 

schnitt  gelesen. 86% davon 
 lesen sie  ausführlich, genau, 

und Tag für Tag!


